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Zusammenfassung 
 

Die Bundesregierung legt hiermit ihren zwölften Rüstungsexportbericht vor, der sich auf das Jahr 2010 

bezieht.
1
 Die fortgeltenden „Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von 

Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern“ in der Fassung vom 19. Januar 2000 unterscheiden 

zwischen Rüstungsexporten in NATO-Länder, EU-Mitgliedstaaten und NATO-gleichgestellte Länder 

(Australien, Neuseeland, Japan, Schweiz), die grundsätzlich nicht zu beschränken sind, und Ausfuhren in 

alle sonstigen Staaten (sog. Drittländer). Der Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern in 

diese Staaten wird restriktiv gehandhabt
2
.  

 

Alle Anträge auf  Ausfuhrgenehmigung werden im jeweiligen Einzelfall nach sorgfältiger Abwägung vor 

allem der außen-, sicherheits- und menschenrechtspolitischen Argumente entschieden. Wichtige Kriterien 

jeder Entscheidung sind dabei u. a. Konfliktprävention und Beachtung der Menschenrechte im 

Empfangsland. 

 

Im Jahr 2010 wurden für Rüstungsgüter Einzelausfuhrgenehmigungen im Wert von insgesamt ca. 4,754 

Mrd. € erteilt (2009: ca. 5,043 Mrd. €). Ein Anteil von 71 % dieses Wertes entfiel dabei auf EU-, NATO- 

und NATO-gleichgestellte Länder, 29 % auf Drittländer. Der Gesamtwert der 

Einzelausfuhrgenehmigungen ist gegenüber dem Vorjahr um ca. 289 Millionen € zurückgegangen.  

 

Auf Entwicklungsländer
3
 entfielen im Berichtsjahr 7,7 % des Gesamtwerts aller Einzelgenehmigungen 

(2009: 8,2 %)
4
. Der Wert der erteilten Sammelausfuhrgenehmigungen für Ausfuhren im Rahmen 

wehrtechnischer Kooperationen zwischen EU- und NATO-Partnern belief sich im Berichtsjahr auf ca. 

737,3 Mio. € (2009: 1,996 Mrd. €) und hat sich – ebenso wie der Wert der Einzelgenehmigungen - 

gegenüber 2009 verringert.  

Neben den Werten der erteilten Ausfuhrgenehmigungen werden bei Kriegswaffen auch die tatsächlichen 

Ausfuhren erfasst (2010: 2,119 Mrd. €, 2009: 1,339 Mrd €,). Gut die Hälfte dieses Gesamtbetrages für 

2010 basiert auf der Lieferung von drei Kriegsschiffen an NATO-Partner. Da die erteilten 

Genehmigungen nicht unbedingt im selben Jahr für eine Ausfuhr ausgenutzt werden, fallen 

Genehmigungs- und Ausfuhrzahlen in der Regel auseinander. Der Anteil an Ausfuhren in EU-, NATO- 

und NATO-gleichgestellte Länder belief sich im Berichtsjahr auf ca. 77 %  (2009: 76 %). Der Anteil der 

Entwicklungsländer an diesen Ausfuhren betrug 2010 etwa 5,1  %  (2009: 3,9 %).   

 
Einzelheiten zur deutschen Rüstungsexportpolitik im internationalen Rahmen ergeben sich aus Kapitel II 

und Kapitel III Nr. 3. Die gesamten Genehmigungen im Jahr 2010 nach Ländern geordnet sind in der 

Anlage 7 beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Die bisherigen Rüstungsexportberichte wurden als BT-Drucksachen  veröffentlicht und sind im Internet 

abrufbar unter: http://www.bmwi.bund.de (Auswahl „Außenwirtschaft und Europa“ – Auswahl „Finanzierung und 

Recht“ – Auswahl „Exportkontrolle / Embargos“). Für die englischen Versionen: Auswahl „english“ – Auswahl 

„publications“. 
2
  Siehe Anlage 1, „Politische Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen 

Rüstungsgütern“ Abschnitt III Nr. 1, Satz1. 
3
  Entwicklungsländer und -gebiete entsprechend der Liste des Entwicklungsausschusses  (Development 

Assistance Committee = DAC) der OECD ohne die Länder der mittleren Einkommensgruppe, oberer Bereich (4. 

Spalte der genannten Liste), zu denen auch der NATO-Partner Türkei sowie u.a.  Malaysia, Oman und Südafrika 

zählen. Die Liste ist als Anlage 9 des Rüstungsexportberichts beigefügt. 
4
  Einzelheiten hierzu siehe unter III. 1. a). 

http://www.bmwa.bund.de/
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I. Zum deutschen Exportkontrollsystem für 
Rüstungsgüter 

 

 1. Deutsches Exportkontrollsystem 

 

Der deutsche Rüstungsexport wird durch das Grundgesetz, das Gesetz über die Kontrolle von 

Kriegswaffen (KWKG)
5
 und das Außenwirtschaftsgesetz (AWG)

6
 i. V. m. der 

Außenwirtschaftsverordnung (AWV)
7
 geregelt. Die Leitlinien für die Genehmigungsbehörden bilden die 

„Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen 

Rüstungsgütern” vom 19. Januar 2000
8
 und der Gemeinsame Standpunkt der EU betreffend gemeinsame 

Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern vom 8. Dezember 2008
9
  

 

Nach dem AWG und der AWV ist die Ausfuhr aller Rüstungsgüter genehmigungspflichtig. Die 

Rüstungsgüter sind in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (AL, Anlage zur AWV)
10

 abschließend 

aufgeführt. Sie erstrecken sich auf 22 Positionen (Nr. 0001 bis Nr. 0022), die noch weiter untergliedert 

sind. Diese Positionen lehnen sich, ebenso wie die Militärgüterliste der EU (Common Military List), eng 

an die entsprechende Liste des Wassenaar Arrangements (Munitions List) an, welche die Bundesregierung 

in Erfüllung ihrer politischen Verpflichtungen in nationales Recht überführt hat (vgl. zum Wassenaar 

Arrangement näher unter II. 6. dieses Berichts, zur EU unter II. 3 und 4). 

 

Einige Rüstungsgüter im Sinne der AL sind zugleich Kriegswaffen im Sinne von Art. 26 Abs. 2 GG sowie 

des Kriegswaffenkontrollgesetzes (KWKG). Sie sind in den 62 Positionen der Kriegswaffenliste (Anlage 

zum KWKG) aufgeführt und auch vollständig in Teil I Abschnitt A der AL enthalten. Für die Ausfuhr 

dieser Waffen ist zunächst eine Genehmigung nach dem KWKG („Beförderungsgenehmigung zum 

Zweck der Ausfuhr”), dann eine Ausfuhrgenehmigung nach AWG/AWV erforderlich. Die Ausfuhr der in 

Teil I Abschnitt A der AL aufgeführten Rüstungsgüter, die keine Kriegswaffen sind (sog. sonstige 

Rüstungsgüter), setzt hingegen lediglich eine Genehmigung nach AWG/AWV voraus.  

 

Das KWKG bestimmt, dass der gesamte Umgang mit Kriegswaffen (Herstellung, Erwerb und 

Überlassung der tatsächlichen Gewalt, jede Art der Beförderung sowie Vermittlungsgeschäfte) einer 

vorherigen Genehmigung der Bundesregierung bedarf (vgl. §§ 2 - 4a KWKG). Für kommerzielle 

Geschäfte ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) die 

Genehmigungsbehörde; die anderen Ministerien (Bundesministerium der Finanzen, Bundesministerium 

des Innern und Bundesministerium der Verteidigung), die in ihrem Geschäftsbereich mit Kriegswaffen 

umgehen, sind jeweils für die Genehmigungen in ihrem Geschäftsbereich selbst zuständig.  

 

Nach § 6 KWKG besteht kein Anspruch auf Erteilung einer Genehmigung für die Ausfuhr von 

Kriegswaffen. Diese ist zwingend zu versagen, wenn die Gefahr besteht, dass die Kriegswaffen bei einer 

friedensstörenden Handlung verwendet, völkerrechtliche Verpflichtungen der Bundesrepublik 

Deutschland beeinträchtigt werden oder aber der Antragsteller nicht die für die Handlung erforderliche 

Zuverlässigkeit besitzt. In allen übrigen Fällen entscheidet die Bundesregierung über die Erteilung von 

Exportgenehmigungen nach pflichtgemäßem Ermessen unter Beachtung des Gemeinsamen Standpunktes 

                                                 
5
  Ausführungsgesetz zu Art. 26 Abs. 2 des Grundgesetzes (Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 22.11.1990, BGBl. I S. 2506 (zuletzt geändert durch Art. 24 der Verordnung 

vom 31.10.2006, BGBl. I S. 2407.). 
6
  Neugefasst durch Bekanntmachung vom 27.5.2009, BGBl. I S. 1150. 

7
  AWV in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 1993 (BGBl. I S. 2493), zuletzt geändert durch 

die 87. Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 19. Oktober 2009 (BAnz. Nr. 164, S. 3737). 
8
  Siehe Anlage 1. 

9
  Siehe Anlage 2. 

10
  Näheres  www.bafa.de. 
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der EU (vormals EU-Verhaltenskodex) und der „Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den 

Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern ”.  

Die Ausfuhr der sog. sonstigen Rüstungsgüter richtet sich nach den Ausfuhrvorschriften von AWG/AWV. 

Nach dem der Systematik des AWG zugrunde liegenden Grundsatz der Freiheit des 

Außenwirtschaftsverkehrs ergibt sich für den Antragsteller grundsätzlich ein Anspruch auf Erteilung der 

Ausfuhrgenehmigung (§§ 1 i. V. m. 3 AWG), es sei denn, dass wegen Verletzung der in § 7 Abs. 1 AWG 

aufgeführten Rechtsgüter eine Genehmigung versagt werden kann. § 7 Abs. 1 Ziffer 1-3 AWG haben 

folgenden Wortlaut: 

 

”(1) Rechtsgeschäfte und Handlungen im Außenwirtschaftsverkehr können beschränkt werden, um  

 

1. die wesentlichen Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten,  

 

2. eine Störung des friedlichen Zusammenlebens der Völker zu verhüten,  

 

3. zu verhüten, dass die auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland erheblich gestört 

werden...“ 

 

Wie auch bei den Kriegswaffen wird das Ermessen der Bundesregierung bei der Erteilung von 

Ausfuhrgenehmigungen für sonstige Rüstungsgüter entsprechend dem Gemeinsamen Standpunkt der EU 

(vormals EU-Verhaltenskodex) und den „Politischen Grundsätzen der Bundesregierung für den Export 

von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern” ausgeübt. 

 

Zuständig für die Erteilung/Versagung von Ausfuhrgenehmigungen nach AWG/AWV ist das Bundesamt 

für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), welches zum Geschäftsbereich des BMWi gehört
11

.  

Vorhaben von besonderer politischer Tragweite legt das BAFA der Bundesregierung zur politischen 

Beurteilung vor.  

 

In der Praxis hat sich in den vergangenen Jahrzehnten das Institut der Voranfrage herausgebildet. Dieses  

ermöglicht Unternehmen, frühzeitig zu klären, ob bei Zustandekommen des Kaufvertrages auch die 

erforderliche Ausfuhrgenehmigung zu einem späteren Zeitpunkt – vorbehaltlich unveränderter Umstände 

- erteilt würde. Die Voranfragen werden nach den gleichen Kriterien wie Anträge auf 

Ausfuhrgenehmigung entschieden. 

 

Voranfragen, die Kriegswaffen betreffen, sind an das Auswärtige Amt, bei sonstigen Rüstungsgütern an 

das BAFA zu richten. Die verfahrensmäßige Behandlung entspricht der von Anträgen auf 

Genehmigungserteilung. Bedeutende Vorhaben werden ebenfalls der Bundesregierung zur Entscheidung 

vorgelegt. Zweck der Voranfrage ist, den Ausgang des folgenden Genehmigungsverfahrens im Interesse 

der Planungssicherheit möglichst frühzeitig zu präjudizieren; eine Voranfrage ersetzt jedoch nicht die auf 

jeden Fall erforderliche Ausfuhrgenehmigung. 

 

Bei Ausfuhrvorhaben, die im Hinblick auf das Empfängerland, das Rüstungsgut oder den 

Geschäftsumfang von besonderer Bedeutung sind, wird in der Regel der Bundessicherheitsrat befasst. 

Beim Bundessicherheitsrat handelt es sich um einen Kabinettausschuss, der unter Vorsitz der 

Bundeskanzlerin tagt. Ihm gehören die Bundesminister/innen des Auswärtigen, der Finanzen, des Innern, 

der Justiz, der Verteidigung, für Wirtschaft und Technologie sowie für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung an. 

 

 2. Anwendung der Politischen Grundsätze 
 

Das KWKG und das AWG definieren den Rahmen, innerhalb dessen die Bundesregierung über einen 

Beurteilungs- und Ermessensspielraum verfügt. Um eine gleichmäßige Ausübung des der 

                                                 
11

  Im Internet unter www.bafa.de. 
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Bundesregierung zustehenden Ermessens zu gewährleisten und dabei angewandte politisch wichtige 

Entscheidungskriterien transparent zu machen, gelten seit 1982 (im Januar 2000 neu gefasst) die 

„Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen 

Rüstungsgütern“, auf deren Basis die Einzelfälle entschieden werden. 

Die am 19. Januar 2000 vom Bundeskabinett beschlossene und unverändert gültige Neufassung der 

Grundsätze hat folgende wesentliche neue Elemente eingeführt: 

 

- Die Beachtung der Menschenrechte ist für jede Exportentscheidung von hervorgehobener Bedeutung, 

unabhängig davon, um welches mögliche Empfängerland es sich handelt. So werden Rüstungsexporte 

grundsätzlich nicht genehmigt, wenn „hinreichender Verdacht“ besteht, dass das betreffende Rüstungsgut 

zur internen Repression oder zu sonstigen fortdauernden und systematischen 

Menschenrechtsverletzungen missbraucht wird. Für diese Frage spielt die Menschenrechtssituation im 

Empfängerland eine wichtige Rolle. Die Grundsätze sind restriktiver als der Gemeinsame Standpunkt der 

EU (vgl. hierzu näher unten unter II.3.), wonach erst bei bestehendem „eindeutigen Risiko“ keine 

Ausfuhrgenehmigung erteilt werden soll.  

 

- Im Anschluss an den Allgemeinen Teil wird wie in der ersten Fassung zwischen EU-, NATO- und diesen 

gleichgestellten Staaten (Australien, Neuseeland, Japan, Schweiz) einerseits sowie sonstigen Staaten (sog. 

Drittstaaten) andererseits unterschieden. Bei der ersten Ländergruppe stellen Genehmigungen die Regel 

und Ablehnungen die Ausnahme dar, bei der zweiten Gruppe werden Genehmigungen wie bisher 

zurückhaltend erteilt. 

 

- Für die Gruppe der Drittländer gilt dabei Folgendes: 

Der Export von Kriegswaffen wird nur ausnahmsweise genehmigt, wenn im Einzelfall besondere außen- 

oder sicherheitspolitische Interessen Deutschlands für die Erteilung einer Genehmigung sprechen. Für 

sonstige Rüstungsgüter werden Genehmigungen nur erteilt, sofern die im Rahmen des 

Außenwirtschaftsrechts zu schützenden Belange nicht gefährdet sind (§ 7 Abs. 1 AWG, wie oben unter 1. 

zitiert).  

Auch im Rahmen dieser restriktiven Genehmigungspraxis für Drittländer können daher z. B. legitime 

Sicherheitsinteressen solcher Länder im Einzelfall für die Genehmigung einer Ausfuhr sprechen. Dies 

kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die jeweiligen Sicherheitsinteressen auch international von 

Belang sind, wie beispielsweise bei der Abwehr terroristischer Bedrohungen und der Bekämpfung des 

internationalen Drogenhandels. Bei der Ausfuhr von Marinerüstung in Drittstaaten kann das Interesse der 

Staatengemeinschaft an sicheren Seewegen und einer effektiven Ausübung der jeweiligen Staatsgewalt in 

den Küstengewässern einen wichtigen Aspekt darstellen. Neben der hohen Bedeutung der Seewege für 

das Funktionieren des Welthandels spielt die in einigen Weltregionen zunehmende Bedrohung durch 

Piraterie, Rauschgift-, Waffen- und Menschenschmuggel, Umweltdelikte und illegale Fischerei eine 

immer größere Rolle. 

 

- Das „besondere Interesse“ der Bundesregierung an der fortbestehenden Kooperationsfähigkeit der 

deutschen wehrtechnischen Industrie im NATO- und EU-Bereich wird gerade auch vor dem Hintergrund 

der Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik ausdrücklich hervorgehoben. 

 

- In die Entscheidung über die Genehmigungsfähigkeit von Rüstungsexporten in Drittstaaten fließt neben 

dem besonders zu berücksichtigenden Menschenrechtskriterium und der Beurteilung der äußeren und 

inneren Lage auch mit ein, inwieweit die nachhaltige Entwicklung des Empfängerlandes durch 

unverhältnismäßige Rüstungsausgaben ernsthaft beeinträchtigt wird. 

 

- Das Verhalten des Empfängerlandes gegenüber der internationalen Gemeinschaft, etwa im Hinblick auf 

die Bekämpfung des internationalen Terrorismus und der organisierten Kriminalität, die Einhaltung 

internationaler Verpflichtungen – insbesondere des humanitären Völkerrechts – sowie im Bereich der 

Nichtverbreitung, Abrüstung und Rüstungskontrolle sind weitere Entscheidungskriterien bei der 

Genehmigungsfähigkeit von Rüstungsexporten. 

 

- Das deutsche System der Exportkontrolle für Rüstungsgüter gewährleistet in zuverlässiger Weise die 

Sicherung des Endverbleibs der exportierten Rüstungsgüter. Die Bundesregierung hat seit Jahrzehnten 
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gute Erfahrungen mit diesen Regelungen gemacht. Nur in wenigen Einzelfällen ist eine Umleitung 

bekannt geworden. Entsprechenden Hinweisen geht die Bundesregierung mit Nachdruck nach. Bei 

erwiesenen Verstößen gegen Endverbleibszusicherungen wird die Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen 

für den betreffenden Empfänger grundsätzlich so lange ausgesetzt, bis der Sachverhalt geklärt und die 

Gefahr erneuter ungenehmigter Reexporte ausgeräumt ist. 

 

Die Prüfung des Endverbleibs vor Erteilung der Ausfuhrgenehmigung entspricht dem in Europa üblichen 

System. Es ist als wirksames Kontrollsystem anerkannt und genießt weltweit hohes Ansehen. 

 

Durch die Ex-ante-Prüfung wird von vornherein gesichert, dass Rüstungsgüter nicht an Empfänger 

geliefert werden, bei denen die Gefahr besteht, dass die Güter umgeleitet werden. Wenn Zweifel am 

gesicherten Endverbleib beim Empfänger bestehen, werden Ausfuhranträge abgelehnt.  

 

- Der Gemeinsame Standpunkt vom 8. Dezember 2008
12

 sieht acht spezielle Kriterien für die 

Entscheidung über Exportanträge vor (s. Anlage 2, Artikel 2) und ist integraler Bestandteil der 

„Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen 

Rüstungsgütern“. Bei jedem Antrag – wie etwa bei Ausfuhranträgen in Staaten des Maghreb und des 

Nahen/Mittleren Ostens – prüft die Bundesregierung sehr gründlich vor dem Hintergrund der Lage in der 

Region und dem betroffenen Land u.a. die Bedeutung der beantragten Ausfuhren für die 

Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Region (Kriterium 4 des Gemeinsamen 

Standpunkts der EU). Im Licht der unterschiedlichen politischen Entwicklungen in Staaten der Region 

und entsprechend den bereits benannten Entscheidungsgrundlagen ist eine differenzierende Betrachtung 

geboten. 

 

- Schließlich sagt die Bundesregierung zu, jährlich dem Bundestag einen Rüstungsexportbericht über die 

Entwicklungen des jeweils abgelaufenen Kalenderjahrs vorzulegen, was mit diesem Bericht nunmehr 

zum zwölften Mal erfolgt. 

 

II. Deutsche Rüstungsexportpolitik im internationalen 
Rahmen 

 

 1. Abrüstungsvereinbarungen 
 

Die Exportkontrollpolitik für konventionelle Rüstungsgüter wird in verschiedenen Bereichen maßgeblich 

durch verbindliche völkerrechtliche Abrüstungsvereinbarungen bestimmt. Die Bundesregierung hat 

entsprechende Initiativen unterstützt und tritt nachdrücklich für die strikte Anwendung der international 

vereinbarten Regelungen ein. Darüber hinaus befürwortet und unterstützt sie alle Schritte, die zu einer 

weltweiten Anerkennung dieser Verpflichtungen führen können. 

 

Die Aktivitäten der Bundesregierung in diesem Bereich sind ausführlich im Jahresabrüstungsbericht
13

 

wiedergegeben, auf den verwiesen wird. 

 

 2. Waffenembargos 
 

Die internationale Staatengemeinschaft hat eine Reihe von Waffenembargos beschlossen, die in der 

deutschen Exportpolitik durch Anpassung der AWV (§§ 69 ff.) oder die Nichterteilung von 

Genehmigungen umgesetzt werden. Als Mittel zur Erreichung bestimmter politischer Ziele haben diese 

                                                 
12

  Einzelheiten hierzu unter II. 3. 
13

 Zuletzt Jahresabrüstungsbericht 2010, BT-DS 17/4620 vom 27.01.2011, s.u. http://www.auswaertiges-

amt.de/cae/servlet/contentblob/561582/publicationFile/155539/1101-Jahresabruestungsbericht-2010.pdf   
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(Waffen-) Embargos in den letzten Jahren spürbar an Bedeutung gewonnen. Im Jahr 2010 bestanden 

gegen folgende Länder Waffenembargos: Armenien, Aserbaidschan, China, Demokratische Republik 

Kongo, Elfenbeinküste, Eritrea, Guinea, Irak, Iran, Libanon, Liberia, Myanmar, Nordkorea, Sierra Leone, 

Simbabwe, Somalia und Sudan. Im Jahr 2011 wurden zusätzliche Waffenembargos gegen Weißrussland, 

Libyen, Südsudan (Übertragung des Embargos gegen Sudan auch auf die Neugründung Südsudan) sowie 

Syrien verhängt. 

Einzelheiten zu den in den Jahren 2010 und 2011 (bis Redaktionsschluss) in Kraft befindlichen 

Waffenembargos sind in Anlage 5 aufgeführt.  

 

 3. Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU   

 
Die Bundesregierung setzt sich aktiv für eine weitere Harmonisierung der Exportkontrollen auf 

europäischer Ebene ein, um einerseits möglichst einheitliche und hohe Kontrollstandards und andererseits 

gleiche Wettbewerbsbedingungen für die deutsche Industrie herzustellen.  

 

Am 8. Dezember 2008 wurde mit der Verabschiedung eines Gemeinsamen Standpunktes der EU 

„betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern“ 

das bereits lange von der Bundesregierung verfolgte Ziel erreicht, die bewährten, bislang nur politisch 

bindenden Regelungen des EU-Verhaltenskodex für Waffenexporte zu überarbeiten und für alle EU-

Mitgliedstaaten rechtlich verbindlich zu machen. Der Gemeinsame Standpunkt aktualisiert und ergänzt 

dabei die politisch verbindlichen Regelungen des bereits seit 1998 existierenden EU-Verhaltenskodex. 

Damit wurde ein weiterer großer Fortschritt bei der Angleichung der Exportkontrollpolitiken auf EU-

Ebene erzielt. Der Gemeinsame Standpunkt enthält acht Kriterien (s. Anlage 2, Artikel 2), die von allen 

Mitgliedstaaten bei Entscheidungen über Ausfuhrgenehmigungsanträge zugrunde zu legen sind. Mehrere 

neue Elemente sind in den Gemeinsamen Standpunkt eingeflossen (z.B. wurde das 

Menschenrechtskriterium um die Aspekte des humanitären Völkerrechts erweitert) und vertiefen und 

erweitern seither seinen Anwendungsbereich. Der Gemeinsame Standpunkt der EU ist durch seine 

Aufnahme in die „Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und 

sonstigen Rüstungsgütern“ integraler Bestandteil der deutschen Rüstungsexportpolitik.  

 

Der operative Teil des Gemeinsamen Standpunkts enthält Regelungen, um die Abstimmung  zwischen 

den EU-Genehmigungsbehörden zu verbessern. So sind alle Mitgliedstaaten über Ablehnungen von 

Ausfuhranträgen zu informieren. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat trotz des Vorliegens einer solchen 

Ablehnungsanzeige („Denial“) eines andern Mitgliedstaaten „eine im wesentlichen gleichartige 

Transaktion“ zu genehmigen, muss er den betreffenden Mitgliedstaat vorher konsultieren. Durch diese 

Bestimmungen wird EU-weit die Transparenz von Rüstungsexportkontrollen unter den Mitgliedsstaaten 

erhöht, deren Harmonisierung weiter vorangetrieben und die Schaffung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen gefördert.  

 

Der EU-Benutzerleitfaden, der Einzelheiten des Denial-Verfahrens regelt und einer einheitlichen 

Kriterienauslegung dient, wurde dem Übergang vom Verhaltenskodex zum Gemeinsamen 

Standpunkt entsprechend angepasst.
14

 

 

In Umsetzung der operativen Bestimmungen des Gemeinsamen Standpunkts wurden im Berichtsjahr zehn 

aktive und 61 passive Konsultationen mit anderen EU-Mitgliedsstaaten wegen Ausfuhrablehnungen 

durchgeführt.
15

 

 

                                                 
14

  Internet:. http://www.consilium.europa.eu/eeas/foreign-policy/non-proliferation,-disarmament-and-export-

control-/security-related-export-controls-ii.aspx?lang=de 
15

  Bei aktiven Konsultationen konsultiert Deutschland einen anderen EU-Mitgliedsstaat, bei passiven 

Konsultationen wird Deutschland von einem anderen EU-Mitgliedsstaat konsultiert. 
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Der Dialog mit dem EU-Parlament, mit den EU-Beitrittskandidaten und den Drittstaaten, die 

sich zur Anwendung der Grundsätze des EU-Verhaltenskodexes verpflichtet haben, sowie mit 

internationalen Nichtregierungsorganisationen wurde weiterentwickelt und vertieft.  

 

Weitere Schwerpunkte der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik auf dem Feld der 

Exportkontrolle waren die nachdrückliche Unterstützung der Initiative für ein Internationales 

Waffenhandelsabkommen (= Arms Trade Treaty, s.a. Abschnitt II. 9) durch die EU und ihre 

Mitgliedsstaaten sowie Outreach-Aktivitäten für die Prinzipien und Kriterien des Gemeinsamen 

Standpunkts (s.a. Abschnitt II. 10).  

 

 4. EU-Richtlinie zur innergemeinschaftlichen Verbringung von 
Verteidigungsgütern 

 

Die EU-Richtlinie zur Vereinfachung der Bedingungen für die innergemeinschaftliche Verbringung von 

Verteidigungsgütern vom 6. Mai 2009 war bereits im Dezember 2008 vom Europäischen Parlament in 

erster Lesung abschließend angenommen worden und ist am 30. Juni 2009 in Kraft getreten. Das 

deutsche Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie ist am 4. August 2011 in Kraft getreten (BGBl. 2011 Teil I 

Nr. 41, S. 1595 ff).  

Die Richtlinie wird die Verbringung von Rüstungsgütern innerhalb der EU deutlich vereinfachen. Dazu 

werden den Unternehmen in der EU verstärkt Globalgenehmigungen und Allgemeingenehmigungen zur 

Verfügung gestellt. Zuverlässigen Unternehmen in der EU wird die Möglichkeit eingeräumt, sich 

zertifizieren zu lassen, um dann auf der Basis von Allgemeingenehmigungen unter vereinfachten 

Bedingungen mit Rüstungsgütern beliefert werden zu können. Durch solche Allgemeingenehmigungen 

für Zulieferungen an zertifizierte Unternehmen werden speziell die Wettbewerbschancen für kleine und 

mittelständische Unternehmen verbessert.  

 

 5. Rahmenabkommen über Maßnahmen der Erleichterung der 
Umstrukturierung und Tätigkeit der Europäischen 
Rüstungsindustrie 

 
Auch im Rahmen des sog. Letter of Intent (LoI)-Prozesses setzt sich die Bundesregierung zusammen mit 

den anderen Herstellerländern Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Großbritannien (sog. LoI-

Staaten) für eine Erleichterung der Kooperation der europäischen Rüstungsindustrie ein. Im Jahr 2000 

wurde von diesen Ländern ein Rahmenabkommen (Farnborough-Agreement
16

) über Maßnahmen zur 

Erleichterung der Kooperation der europäischen Rüstungsindustrie geschlossen. Eine Arbeitsgruppe der 

LoI-Staaten trifft sich in unregelmäßigen Abständen, um auf dem Gebiet der Exportkontrolle 

länderübergreifend zusammenzuarbeiten. Dabei werden auch regelmäßig Anstöße für eine weitere 

Harmonisierung gegeben.  

 

 6. Wassenaar Arrangement 

 
Ziel des seit 1996 bestehenden Wassenaar Arrangement (WA)

17
 ist die Förderung von Transparenz, 

Meinungs- und Informationsaustausch sowie eine erhöhte Verantwortung beim Transfer von 

konventionellen Waffen sowie von Gütern und Technologien mit doppelten Verwendungszweck, die zur 

ihrer Herstellung dienen können. Die derzeit insgesamt 40 Teilnehmerstaaten dieses politischen 

Übereinkommens (mit Ausnahme Zyperns alle EU-Mitglieder sowie u. a. USA, Kanada, Japan, Russland, 

                                                 
16

  BGBl. 2001 Teil II, S.91ff. 
17

  Im Internet: http://www.wassenaar.org. 
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Ukraine, Südafrika), streben eine Vereinheitlichung ihrer Kontrollen bei der Ausfuhr der genannten Güter 

mit dem Ziel an, eine destabilisierende Anhäufung konventioneller Rüstungsgüter zu verhindern. 

 

Kernstück des WA mit Blick auf die Exportkontrolle von Rüstungsgütern ist die kontinuierliche 

Weiterentwicklung der „Munitions List“, mit der alle von den Teilnehmerstaaten zu kontrollierenden 

Rüstungsgüter festgelegt werden. Diese Liste enthält die entscheidenden Vorgaben für Teil I Abschnitt A 

der deutschen Ausfuhrliste und für die Gemeinsame Militärgüterliste der EU.  

Das WA sieht u. a. vor, dass die Teilnehmerstaaten, die in ihrer Exportkontrollphilosophie teilweise große 

Unterschiede aufweisen, sich gegenseitig über Ausfuhrgenehmigungen unterrichten, soweit in den WA-

Kontrolllisten festgelegte Großwaffensysteme betroffen sind und diese an Nicht-Teilnehmerstaaten 

geliefert wurden. Dieser Unterrichtungsmechanismus wurde 2003 auf den Export von Kleinwaffen und 

leichten Waffen (Small Arms and Light Weapons, SALW) ausgedehnt. 

 

Neben der Öffnung des WA für den Dialog mit Nicht-Teilnehmerstaaten bedarf auch die Zusammenarbeit 

der WA-Teilnehmerstaaten der Weiterentwicklung und Vertiefung. Insbesondere die schrittweise 

Harmonisierung der nationalen Rüstungsexportkontrollen und die Erhöhung der Transparenz sind 

wichtige Anliegen, für die sich Deutschland weiterhin mit Nachdruck engagiert. 

 

 7. VN-Waffenregister 

 

Die Mitgliedstaaten der VN sind verpflichtet, die Aus- und Einfuhr meldepflichtiger Waffen 

(Großwaffensysteme) zum VN-Waffenregister zu melden, wobei keine Werte, sondern lediglich 

Stückzahlen erfasst werden.
18

  

Die Bundesrepublik Deutschland hat für das Jahr 2010 die Ausfuhr der folgenden Kriegswaffen an das 

VN-Waffenregister gemeldet.
19

 

 

Land Güter Stückzahl 

Brasilien Kampfpanzer Leopard 1 87  

Chile Kampfpanzer Leopard 2 

Schützenpanzer Marder 

32 
(1) 

63 
(2)

 

Griechenland Panzerhaubitze Typ M109 

U-Boot Kl. 214 

223 

1 

Luxemburg Luftabwehrrakete Stinger 2 

Niederlande Kampfpanzer Leopard 2 

Luftabwehrrakete Stinger 

10 

2 

Portugal U-Boot Kl. 209PN 1 
(3)

 

Singapur Kampfpanzer Leopard 2 56 

Spanien Lenkflugkörper Taurus 23 

Türkei Kampfpanzer Leopard 2 10 
(4)

 

                                                 
18

  Die Waffen werden in folgende sieben Kategorien unterteilt: Kampfpanzer, sonstige gepanzerte 

Kampffahrzeuge, Artilleriesysteme ab Kaliber 75 mm, Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber, Kriegsschiffe ab 500 t 

oder ausgerüstet mit Flugkörpern oder Torpedos ab 25 km Reichweite und Flugkörper oder Abfeuereinrichtungen ab 

25 km Reichweite. 
19

  Siehe auch Anlage 6. 
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(1)  

Im deutschen Exportbericht 2007 enthalten 
(2)

 39 sind im chilenischen Report 2008 aufgeführt 
(3)  

Ein weiteres U-Boot wurde Ende 2010 den portugiesischen Streitkräften übergeben, aber im 

    Jahr 2010 noch nicht nach Portugal überführt. 
(4)

 sieben sind 2010 und drei im Jahr 2011 angekommen 
 

 8. Internationale Diskussion über Kleinwaffen und leichte Waffen 

 

In internen und grenzüberschreitenden Konflikten werden die weitaus meisten Opfer durch den Einsatz 

von Kleinwaffen und leichten Waffen (kurz: Kleinwaffen; z.B. Maschinenpistolen, Sturmgewehre, leichte 

Mörser u. ä.) und dazugehöriger Munition verursacht.
20

 Insbesondere in Entwicklungsländern, können 

Kleinwaffen häufig durch international operierende Waffenvermittler billig illegal beschafft werden, 

nationale Kontrollmechanismen sind in diesen Staaten zumeist wenig entwickelt. Oft behindern 

Kleinwaffen die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und tragen nicht selten zu einer gewaltsamen 

Eskalation von Konflikten bei. Nicht selten drohen gewaltsame Auseinandersetzungen die 

Entwicklungserfolge vieler Jahre zunichte zu machen. Ferner geht von schultergestützten 

Flugabwehrsystemen („MANPADS“), die zu den leichten Waffen zählen, aufgrund ihrer hohen 

Terrorismusrelevanz eine Gefahr sowohl für die zivile als auch für die militärische Luftfahrt aus. Die 

Erfahrung zeigt, dass Defizite in der Verwaltung und Sicherung von staatlichen Waffen- und 

Munitionsbeständen in den betroffenen Staaten eine wesentliche Quelle illegaler Transfers darstellen. Die 

Bundesregierung legt deshalb zum Zwecke der Kohärenz zwischen Außen- , Sicherheits-, 

Außenwirtschafts- und Entwicklungspolitik strenge Maßstäbe an die Genehmigungserteilung für Exporte 

von Kleinwaffen in Drittstaaten, speziell Entwicklungsländer, an. Auf internationaler Ebene setzt sich die 

Bundesregierung für eine effiziente Verhinderung der illegalen Verbreitung dieser Waffen und ihrer 

Munition ein. Hinsichtlich der legalen Ausfuhr von Kleinwaffen befürwortet sie strikte und effiziente 

Kontrollen. Ziel der Bundesregierung ist es, im Rahmen des VN-Kleinwaffenaktionsprogramms
21

 und 

durch regionale Initiativen, z. B. im Rahmen des im November 2000 verabschiedeten OSZE-

Kleinwaffendokuments
22

 und des OSZE-Dokuments zu Lagerbeständen konventioneller Munition
23

, 

konkrete Resultate mit möglichst verbindlichen Handlungsverpflichtungen für die beteiligten Staaten zu 

erwirken. Darüber hinaus unterstützt die Bundesregierung andere Staaten, sowohl im Rahmen der EU auf 

Grundlage der EU-Kleinwaffenstrategie als auch im Rahmen der bilateralen 

Entwicklungszusammenarbeit beim Aufbau effizienter nationaler und regionaler Systeme zur 

Kleinwaffenkontrolle. 

 

Die in verschiedenen internationalen Gremien geführte Diskussion über Kleinwaffen wurde im Jahre 

2010 intensiv fortgesetzt.
24

 Dies gilt nicht zuletzt für die Kleinwaffendiskussion im Rahmen der Vereinten 

Nationen. Die größere internationale Kohärenz in der Wahrnehmung der Problematik und der 

Unterstützung konkreter Maßnahmen zur Bekämpfung des illegalen Kleinwaffenhandels zeigte sich nicht 

zuletzt bei der alle zwei Jahre stattfindenden Staatenkonferenz zum VN-Kleinwaffenaktionsprogramm im 

Juni 2010, die erstmals ein Abschlussdokument mit konkreten Empfehlungen für die weitere Arbeit im 

Konsens verabschiedete. Im Jahr 2010 war die Kontrolle von Kleinwaffen und leichten Waffen 

einschließlich ihrer Munition ein Schwerpunkt der Bemühungen der Bundesregierung im Bereich der 

konventionellen Rüstungskontrolle. 

                                                 
20

 zum Begriff der Kleinwaffen und Leichten Waffen siehe ausführlich unter Punkt III. 1. h) dieses Berichtes. 
21

 vgl. VN Dokument A/CONF. 192/15, im Internet abrufbar: http://www.poa-iss.org/PoA/poahtml.aspx. 
22

 OSZE-Dokument FSC.DOC/1/00 über Kleinwaffen und Leichte Waffen vom 24. November 2000, im Internet 

abrufbar: http://www.osce.org/de/fsc/20785; siehe dazu ausführlich im Rüstungsexportbericht 2000 unter II.7. 
23

 OSZE-Dokument FSC.DOC/1/03 zu Lagerbeständen konventioneller Munition vom 19. November 2003, im 

Internet abrufbar: http://www.osce.org/de/fsc/15794.  

2
5
 vgl. zur Kleinwaffenproblematik auch den Jahresabrüstungsbericht 2010, im Internet abrufbar: 

http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/561582/publicationFile/155539/1101-

Jahresabruestungsbericht-2010.pdf. 
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Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch das deutsche Engagement für den Abschluss eines 

internationalen Waffenhandelsvertrages („Arms Trade Treaty“, s. Abschnitt II. 9.), mit dem neben der 

Kontrolle des Transfers von konventionellen Rüstungsgütern insgesamt, insbesondere auch eine weltweit 

wirksame Kontrolle des Transfers von Kleinwaffen angestrebt wird.  

 

Deutschland verfolgt eine restriktive Exportkontrollpolitik für Kleinwaffen. Als Kriegswaffen unterliegen 

sie den strengen Regelungen der „Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von 

Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern“ (Anlage 1 dieses Berichts), wonach Genehmigungen für die 

Ausfuhr von Kriegswaffen in Drittländer nur ausnahmsweise und nur im Fall von besonderen außen- oder 

sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland erteilt werden dürfen. Bei der Ausfuhr 

von Technologie und Herstellungsausrüstung werden grundsätzlich keine Genehmigungen im 

Zusammenhang mit der Eröffnung neuer Herstellungslinien für Kleinwaffen und Munition in Drittländern 

erteilt.  

 

Für Drittländer findet auch der Grundsatz „Neu für Alt“ Anwendung, wo immer dies möglich ist. Danach 

sollen Lieferverträge so ausgestaltet werden, dass der Empfänger Kleinwaffen, die er aufgrund der 

Neulieferung aussondert, vernichtet, um ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Außerdem soll der 

Exporteur in neuen Lieferverträgen den Abnehmer in einem Drittland nach Möglichkeit darauf 

verpflichten, im Fall einer späteren Außerdienststellung die gelieferten Waffen zu vernichten. Damit 

leisten Exporteure und Empfänger einen aktiven Beitrag, die Zahl der weltweit verfügbaren Kleinwaffen 

nicht zu erhöhen und ihre Verbreitung auf grauen oder schwarzen Märkten zu verhindern. Deutschland, 

insbesondere die Bundeswehr, vernichtet überschüssige Kleinwaffen. 

 

Schließlich werden Genehmigungen für die Ausfuhr von Kriegswaffen, einschließlich Kleinwaffen, 

grundsätzlich nur für staatliche Endverwender, nicht für Private erteilt. Damit wendet die 

Bundesregierung einen Grundsatz an, der international (u. a. im VN-Rahmen) bisher keine Mehrheit 

gefunden hat, aber bei seiner Universalisierung einen wesentlichen Beitrag zur Begrenzung der illegalen 

Verbreitung von Kleinwaffen leisten würde. 

 

 9. Initiative für einen „Arms Trade Treaty“ 

 

Ein sog. Arms Trade Treaty (ATT)
25

 soll den unkontrollierten, internationalen Handel mit konventionellen 

Rüstungsgütern durch eine weltweite Harmonisierung der nationalen Exportkontrollen und regionalen 

Kontrollinstrumente auf hohem Niveau sowie durch das Schließen von Regelungslücken bekämpfen. Mit 

diesem Ziel vor Augen beteiligt sich die Bundesregierung aktiv an den Vorbereitungen der Verhandlungen 

im VN-Rahmen, während der erstmals auf globaler Ebene rechtlich verbindliche Regeln zum Transfer 

von konventionellen Rüstungsgütern vereinbart werden sollen.  

Die bisherigen, im Hinblick auf die für 2012 geplante Staatenkonferenz durchgeführten Sitzungen eines 

Vorbereitungsausschusses (sog. Preparatory Committees) haben gezeigt, dass das Ziel, einen umfassenden 

ATT mit globaler Beteiligung zu vereinbaren, nach wie vor ambitioniert, aber erreichbar ist. Obwohl 

weiterhin einige Staaten skeptisch in Bezug auf einen ATT sind, stehen wichtige Akteure einem solchen 

Vertrag nicht mehr ablehnend gegenüber.  

Die Bundesregierung setzt sich aktiv für einen wirksamen ATT ein und wirbt gemeinsam mit den EU-

Partnern bei allen VN-Mitgliedstaaten mit Nachdruck für einen umfassenden und rechtlich verbindlichen 

ATT. Ein ATT sollte sich auf sämtliche konventionellen Rüstungsgüter erstrecken, einschließlich Klein- 

und Leichtwaffen sowie Munition. Ein ATT sollte zudem einen klaren Kriterienkatalog für die 

Genehmigung von Rüstungstransfers enthalten.  

                                                 
25

 Im Internet unter http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/index.htm. 
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Hintergrund: Nachdem auf der Grundlage einer Resolution der Generalversammlung der Vereinten 

Nationen eine Regierungsexpertengruppe, in der auch Deutschland vertreten war, 2008 einen Bericht zur 

Machbarkeit und zum möglichen Regelungsumfang eines ATT vorgelegt hatte beschloss die VN-

Generalversammlung am 24.12.2008  die Fortsetzung des VN-Prozesses zunächst im Rahmen einer 

Arbeitsgruppe (Open-Ended Working Group – OEWG). Am 02.12.2009 beschloss die VN-

Generalversammlung mit großer Mehrheit die Umwandlung der verbleibenden Arbeitsgruppen-Sitzungen 

in Vorbereitungsausschüsse sowie die Aufnahme von Verhandlungen zu einem ATT (VN-GV Res. 64/48). 

 10. Outreach-Aktivitäten 
 

Exportkontrolle kann nur dann ein Höchstmaß an Wirksamkeit entfalten, wenn möglichst viele Länder 

vergleichbare Vorschriften und Verfahren anwenden und bei dem Ziel, weltweit wirksame 

Ausfuhrkontrollen durchzuführen, möglichst eng zusammenarbeiten. Zwischen verschiedenen Ländern 

mit etablierten Exportkontrollsystemen (insbesondere EU-, NATO- und NATO-Gleichgestellten sowie 

Teilnehmern des Wassenaar Arrangements) besteht die Überzeugung, dass es sinnvoll ist, auf andere 

Länder zuzugehen (sog. „outreach“) und dort für die Ziele und Mittel der Exportkontrolle zu werben und 

gegebenenfalls Unterstützung beim Aufbau von Exportkontrollen anzubieten. Ein Schwerpunkt liegt 

dabei auf dem Werben für hohe Kontrollstandards bei Transfers von kleinen und leichten Waffen, 

verbunden mit dem Angebot, beratend zur Seite zu stehen.  

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist von der EU mit Ratsbeschluss 

2009/1012/GASP mit Outreach-Aktivitäten im Bereich Rüstungsgüter beauftragt worden. 

Dementsprechend hat das BAFA im Jahr 2010 Regionalseminare für Waffenausfuhrkontrolle in 

Algier/Algerien, in Sarajevo/Bosnien und Herzegowina sowie in Kiew/Ukraine organisiert. 

 

 III. Genehmigungen zur Ausfuhr von Rüstungsgütern 
sowie Kriegswaffenausfuhren 

 

Im Folgenden werden die im Jahre 2010 erteilten Genehmigungen für Lieferungen von Rüstungsgütern 

und – für den Teilbereich der Kriegswaffen – auch die tatsächlich erfolgten Ausfuhren dargestellt. Dies 

erfolgt  soweit die Offenlegung nicht durch gesetzliche Regeln eingeschränkt ist. Insbesondere können 

die Namen der jeweiligen Exporteure wegen des sich aus § 30 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

ergebenden Schutzes des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses nicht genannt werden. 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
26

 erfasst die erteilten 

Ausfuhrgenehmigungen für alle Rüstungsgüter (Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter). Die Werte für 

das Berichtsjahr 2010 werden unter III. 1. dargestellt und in Anlage 7 weiter aufgeschlüsselt. Eine 

detaillierte Übersicht über die 20 wichtigsten Empfängerländer des Berichtsjahres findet sich nachstehend 

unter 1. d). 

 

Tatsächliche Ausfuhren werden gegenwärtig lediglich für Kriegswaffen statistisch erfasst. Die vom 

Statistischen Bundesamt ermittelten Jahreswerte werden unter III. 2. dargestellt.  

 

Dieser Rüstungsexportbericht enthält – wie schon seine Vorgänger – Angaben zu den erteilten 

Ausfuhrgenehmigungen und, in allgemeiner Form, zu abgelehnten Anträgen, nicht aber zu den im 

Berichtsjahr entschiedenen Voranfragen über die Genehmigungsfähigkeit bestimmter Ausfuhrvorhaben. 

Voranfragen werden von Unternehmen in der Regel zu einem sehr frühen Zeitpunkt gestellt, zumeist 

bereits vor Aufnahme von Verhandlungen mit den potenziellen ausländischen Auftraggebern. Positiv 

beschiedene Voranfragen sind kein tauglicher Gradmesser zur Bewertung der Rüstungsexportpolitik, da 

zum Zeitpunkt der Bescheidung noch ungewiss ist, ob das geplante Vorhaben später realisiert werden 

wird. Zudem unterliegen Voranfragen in erhöhtem Maße dem Schutz des Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisses der betroffenen Unternehmen nach § 30 VwVfG, da mögliche Wettbewerber aus 

der Veröffentlichung eines geplanten, aber noch nicht vertraglich abgeschlossenen Vorhabens im 

                                                 
26

  Im Internet unter: http://www.bafa.de. 



 

 14 

Rüstungsexportbericht Vorteile ziehen könnten. Durch die Nichtberücksichtigung der Voranfragen 

entstehen keine Lücken in der Exportstatistik, da bei späterer Realisierung der Vorhaben die nach wie vor 

erforderlichen Ausfuhrgenehmigungen (und bei Kriegswaffen später auch noch die tatsächlichen 

Ausfuhren) in der Statistik des jeweiligen Rüstungsexportberichts Berücksichtigung finden; jeder 

Vorgang geht mindestens einmal, im Falle von Kriegswaffen sogar zwei Mal (bei der Genehmigung und 

bei der tatsächlichen Ausfuhr) in den Rüstungsexportbericht ein. 
 

Zu abgelehnten Anträgen können nur allgemeine Angaben aufgenommen werden, um zu vermeiden, dass 

der Rüstungsexportbericht von Ausführern in Ländern mit einer anderen (insbesondere weniger 

restriktiven) Exportkontrollpolitik als Informationsquelle für Geschäftsmöglichkeiten verwendet wird. 

 

 1. Genehmigungen zur Ausfuhr von Rüstungsgütern 
(Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter) 

 

Die als Anlage 7 angefügte Übersicht über die im Jahre 2010 erteilten Genehmigungen bzw. Ablehnungen 

von Rüstungsgütern
27

 ist nach Bestimmungsländern gegliedert. Im ersten Teil werden die EU-Länder, im 

zweiten die NATO- und NATO-gleichgestellten Länder (ohne EU-Länder) und im dritten Teil alle 

anderen Länder (die sog. Drittländer) dargestellt. Zur besseren Transparenz der Exporte in Drittländer 

werden für diese Länderkategorie in der Spalte „AL-Positionen“ die maßgeblichen Produkte weiter 

aufgeschlüsselt. Soweit für ein Bestimmungsland Genehmigungsanträge abgelehnt wurden, ist dies in der 

Übersicht unter Angabe der Anzahl der Ablehnungen, der betroffenen AL-Positionen und des Wertes der 

Güter vermerkt. Wenn in diesen Fällen von Deutschland Ablehnungsnotifizierungen (sog. denial 

notifications) nach dem Gemeinsamen Standpunkt der EU (s. II.3) gefertigt wurden, ist dies unter Angabe 

des Ablehnungsgrundes (Nummer des jeweiligen Ablehnungskriteriums gemäß dem Gemeinsamen 

Standpunkt der EU) vermerkt.  

 

Die in den Spalten 2-4 dargestellten Zahlen beziehen sich auf die erteilten Ausfuhrgenehmigungen. Die 

Erfahrung hat gezeigt, dass die tatsächlichen Ausfuhrwerte deutlich unter diesen Genehmigungswerten 

liegen. Das liegt daran, dass die Genehmigungen manchmal nicht oder nicht vollständig ausgenutzt 

werden. Auch ist zu beachten, dass die tatsächliche Ausfuhr oft nicht oder nicht vollständig im Jahr der 

Genehmigungserteilung erfolgt. 

 

 a) Einzelgenehmigungen 

 

Im Jahr 2010 wurden in Deutschland insgesamt 16.145 Einzelanträge für die endgültige
28

 Ausfuhr von 

Rüstungsgütern genehmigt (Vorjahr: 16.202). Der Gesamtwert dieser Genehmigungen, nicht der 

tatsächlichen Exporte, betrug 4.754 Mio. € und ist damit gegenüber 2009 (5.043 Mio. €) um ca. 289 Mio. 

€ gefallen.   

 

Auf die in Nr. II der Politischen Grundsätze vom 19. Januar 2000 genannten Länder (EU-Staaten sowie 

NATO- und NATO-gleichgestellte Länder) entfielen Einzelgenehmigungen im Wert von 3.371 Mio. €, 

(Vorjahr: 2.551 Mio. €). Genehmigungen für Güter mit Endverbleib in EU-Staaten erreichten einen 

Gesamtwert von 2.315 Mio. € (Vorjahr: 1.445  Mio. €), Genehmigungen für Güter mit Endverbleib in 

NATO- und NATO-gleichgestellten Ländern (ohne EU-Länder) einen Gesamtwert von 1.056 Mio. € 

(Vorjahr: 1.106  Mio. €, jeweils ohne Sammelausfuhrgenehmigungen). Die Genehmigungswerte für 

Ausfuhren in Drittländer betrugen 1.383 Mio. € (Vorjahr: 2.492 Mio. €).  

 

                                                 
27

  Güter des Teils I Abschnitt A der AL, Anlage AL zur AWV.  
28

  Genehmigungen für temporäre Ausfuhren, z. B. für Messen, Ausstellungen oder zu Vorführzwecken, sind nicht 

enthalten. 
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Entwicklung Wert der Einzelgenehmigungen 1996 bis 2010
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Die obige Grafik lässt erkennen, dass für die Gruppe der Drittländer die Genehmigungswerte seit 1996 

stark schwanken. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Werten dieses Berichts um 

Nominalwerte handelt, also keine Inflationsbereinigung vorgenommen wird.  

 

Für Ausfuhren von Rüstungsgütern in Entwicklungsländer
29

 wurden im Jahr 2010 Einzelgenehmigungen 

im Wert von ca. 365,3 Mio. € erteilt (2009: 408 Mio. €). Dies entspricht 7,7 % des Werts aller deutscher 

Einzelgenehmigungen für Rüstungsgüter (2009 lag dieser Anteil bei ca. 8,2 %). Bedeutendste 

Empfängerländer unter den Entwicklungsländern waren im Jahr 2010 Indien (96,8 Mio. €), Pakistan (96,6 

Mio. €)  - im wesentlichen Flugkörper, Torpedos und Kommunikationsausrüstung – und Irak (54,2 Mio. 

€) – im wesentlichen Teile für Hubschrauber und Bordausrüstung; Eine Aufschlüsselung der genehmigten 

Warenkategorien ist in Anlage 7 enthalten.  

 

Die Genehmigungswerte für die Gruppe der ärmsten und anderen Entwicklungsländer mit niedrigem 

Einkommen
30

 sind 2010 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Insgesamt belief sich der Wert der 

Genehmigungen für diese Ländergruppe auf 104,9 Mio. € (2009: 90,1 Mio. €), das entspricht 2,2 % 

(2009: 1,8%) des Werts aller Einzelausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter im Jahre 2010.  

Anmerkung: In den Genehmigungswerten für die Entwicklungsländer allgemein sowie für die Gruppe der 

ärmsten und anderen Entwicklungsländer mit niedrigem Einkommen sind nicht enthalten 69 

Ausfuhrgenehmigungen für die kanadischen Streitkräfte in Afghanistan im Gesamtwert von ca. 34,2 Mio. 

€. Da Endverwender der Rüstungsgüter die Streitkräfte eines NATO-Landes sind, spielten 

entwicklungspolitische Kriterien bei der Entscheidung keine Rolle (siehe bereits Rüstungsexportbericht 

2009). In den Genehmigungswerten für die Entwicklungsländer ebenfalls nicht enthalten sind 

Ausfuhrgenehmigungen für die VN und andere internationale Organisationen im Gesamtwert von ca. 7,7 

Mio. €.  

 

                                                 
29

  Zum Begriff der Entwicklungsländer vgl. Fn.3. 
30

  Ärmste und andere Entwicklungsländer und -gebiete mit niedrigem Einkommen entsprechend Spalte 1 und 2 

der Liste des Entwicklungsausschusses der OECD für die Jahre 2009 und 2010 („DAC List of ODA Recipients“), s. 

Anlage 9. 
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 b) Sammelgenehmigungen 

 

Im Jahre 2010 wurden insgesamt 69 Sammelausfuhrgenehmigungen im Gesamtwert von 737,3 Mio. € 

erteilt (2009: 116 im Wert von ca. 1,996 Mrd. €.), aufgrund derer die Unternehmen mehrere Ausfuhren an 

denselben oder verschiedene Empfänger im Ausland (vor allem im Rahmen der Zusammenarbeit bei 

regierungsamtlichen Kooperationsprojekten) vornehmen konnten. Hierzu ist allerdings anzumerken, dass 

aus technischen Gründen im Jahr 2010 weniger Sammelausfuhrgenehmigungen erteilt wurden. Daher ist 

in den Folgejahren mit einem höheren Wert bei den Sammelausfuhrgenehmigungen zu rechnen. 

Sammelausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter werden grundsätzlich nur für Ausfuhren in NATO- und 

NATO-gleichgestellte Länder erteilt. 

 

Entwicklung Genehmigungswert Sammelausfuhrgenehmigungen 1996-2010 
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 c) Abgelehnte Ausfuhranträge 

 

Im Jahre 2010 wurden 113 Anträge (Vorjahr 130) für die Genehmigung von Rüstungsgüterausfuhren 

abgelehnt. Der Gesamtwert der abgelehnten Anträge belief sich auf 8,1 Mio. € (Vorjahr 62,6 Mio. €). 

Diese Zahl enthält nicht diejenigen Anträge, die seitens der Antragsteller wegen mangelnder 

Erfolgsaussichten vor Bescheidung oder aus anderen Gründen zurückgenommen wurden. (Der hohe Wert 

des Vorjahrs-Gesamtwertes der abgelehnten Anträge erklärt sich u.a. daraus, dass 2009 Anträge für 

umfangreiche Lieferungen nach Indien in Höhe von knapp 30 Mio. € und in die VAE in Höhe von knapp 

24 Mio. € abgelehnt wurden). Wie die Genehmigungswerte für Drittländer unterliegen auch die Werte für 

abgelehnte Anträge auf Ausfuhrgenehmigung für diese Ländergruppe großen Schwankungen. 

Da die Einwerbung neuer Aufträge Kosten verursacht, stellen viele Unternehmen bei Ausfuhrvorhaben in 

sensitive Länder vor Einreichen eines Genehmigungsantrages eine formelle oder informelle Voranfrage 

nach den Genehmigungsaussichten an die Kontrollbehörden. Falls das Ergebnis dieser Voranfrage negativ 

ausfällt, wird nur noch in sehr seltenen Fällen ein formeller Genehmigungsantrag gestellt, dessen 

Ablehnung dann in der beigefügten statistischen Aufstellung erfasst wird. In aller Regel werden 

aussichtslos erscheinende Anträge gar nicht erst gestellt. 

Die abgelehnten Anträge mit dem höchsten Auftragswert betrafen 2010 den Jemen (2,6 Mio. €), Iran (1,2 

Mio. €) und die Türkei (1,1 Mio. €).  

Ablehnungsentscheidungen für endgültige Ausfuhren betrafen 2010 die folgenden Destinationen:  

Afghanistan, Algerien, Andorra, Ägypten, Argentinien, Bangladesch, Bosnien und Herzegowina, 

Bulgarien, China, Chile, Georgien, Hongkong, Indien, Iran, Israel, Jemen, Kasachstan, Kolumbien, 

Kosovo, Kroatien, Kuwait, Libyen, Mauritius, Mazedonien, Mexiko, Moldau, Nepal, Nigeria, Pakistan, 

Panama, Philippinen, Russland, Sambia, San Marino, Serbien, Singapur, Sri Lanka, Südafrika, 

Tadschikistan, Taiwan, Thailand, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, VAE, Weissrussland. 

 

 

 d) Wichtigste Bestimmungsländer 

 

Die 20 wichtigsten Bestimmungsländer für erteilte Einzelgenehmigungen waren im Jahre 2010: 

 

Nr.
 31

 Land Wert in 2010 

in Euro 

Güterbeschreibung 

1(-) Portugal 811.739.201 U-Boote und 

Teile für Kampfschiffe, Unterwasserortungsgeräte 

(A0009 / 99,2%) 

 
2(1) USA 602.094.020 Gewehre mit KWL-Nummer, Maschinenpistolen, 

Gewehre ohne KWL-Nummer, 

Scharfschützengewehre, Revolver, Pistolen, 

Jagdgewehre, Sportgewehre, Selbstladebüchsen, 

Flinten, Sportrevolver, Sportpistolen, 

Schalldämpfer, Rohrwaffen-Lafetten, 

Ladestreifen, Waffenzielgeräte, funktionsunfähige 

Waffen 

und Teile für Gewehre mit KWL-Nummer, 

Maschinenpistolen, Maschinengewehre, Gewehre 

ohne KWL-Nummer, Scharfschützengewehre, 

Revolver, Pistolen, Jagdgewehre, Sportgewehre, 

                                                 
31

  Listenplatz des Vorjahres in Klammern. 



 

 18 

Nr.
 31

 Land Wert in 2010 

in Euro 

Güterbeschreibung 

Selbstladebüchsen, Flinten, Sportrevolver, 

Sportpistolen, Schalldämpfer, Waffenzielgeräte 

(A0001 / 21,7%); 

 

Munition für Geschütze, Kanonen, Mörser, 

Gewehre, Maschinenpistolen, Granatpistolen, 

Granatmaschinenwaffen, Revolver, Pistolen, 

Jagdwaffen, Sportwaffen, Nebelwurfkörper und 

Teile für Haubitzenmunition, Kanonenmunition, 

Mörsermunition, Gewehrmunition, 

Maschinengewehrmunition, 

Granatpistolenmunition, 

Granatmaschinenwaffenmunition, 

Jagdwaffenmunition, Sportwaffenmunition 

(A0003 / 18,3%); 

 

Kräne und Teile für Panzer, gepanzerte 

Fahrzeuge, amphibische Fahrzeuge, 

Landfahrzeuge (A0006 / 16,6%); 

 

Tarnfarben, Mobile Stromversorgungen, 

Container, Brennstoffzellen, Testmodelle und 

Teile für Tauchgeräte, Bauausrüstung, Mobile 

Stromversorgungen, Brücken, Brennstoffzellen 

(A0017 / 6,1%); 

 

Elektronische Ausrüstung, 

Kommunikationsausrüstung, 

Navigationsausrüstung, Messausrüstung, 

Prüfausrüstung, Baugruppen und 

Teile für Elektronische Ausrüstung, 

Kommunikationsausrüstung, Ortungsausrüstung, 

Navigationsausrüstung, Lenkausrüstung, 

Messausrüstung, Prüfausrüstung, Baugruppen, 

Stromversorgungen (A0011 / 5,8%); 

 

Kanonen, Granatpistolen, Waffenzielgeräte 

und Teile für Kanonen, Granatmaschinenwaffen, 

Granatpistolen, Nebelwerfer (A0002 / 4,9%); 

 

Schmiedestücke, Gussstücke und unfertige 

Erzeugnisse (A0016 / 4,8%); 

 

Hubschrauber, Bodengeräte, Triebwerke, 

Schleudersitze, Fallschirme und 

Teile für Kampfflugzeuge, Luftfahrzeuge, 

unbemannte Luftfahrzeuge, Bodengeräte, 

Triebwerke, Bordausrüstung (A0010 / 4,2%) 
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Nr.
 31

 Land Wert in 2010 

in Euro 

Güterbeschreibung 

3(3) Vereinigtes 

Königreich 

455.052.078 Technologie für militärische Ausrüstung (A0022 / 

31,5%); 

 

Munition für Kanonen, Mörser, Gewehre, 

Maschinenpistolen, Granatpistolen, 

Granatmaschinewaffen, Revolver, Pistolen und 

Teile für Haubitzenmunition, Kanonenmunition, 

Mörsermunition, Gewehrmunition, 

Granatpistolenmunition, 

Granatmaschinenwaffenmunition, Täuschkörper, 

Selbstschutzsysteme (A0003 / 15,3%); 

 

Zielschleppflugzeug, Triebwerke, 

Bordausrüstung, Bodengeräte und 

Teile für Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber, 

Luftfahrzeuge, Triebwerke, Bordausrüstung, 

Bodengeräte, Pilotensauerstoffversorgung (A0010 

/ 14,0%); 

 

Elektronische Ausrüstung, 

Kommunikationsausrüstung, 

Navigationsausrüstung, 

Datenverarbeitungsausrüstung, Messausrüstung, 

Prüfausrüstung, Baugruppen und 

Teile für elektronische Ausrüstung, 

Kommunikationsausrüstung, Ortungsausrüstung, 

Navigationsausrüstung, Lenkausrüstung, 

Baugruppen (A0011 / 12,0%); 

 

Teile für Herstellungsausrüstung für militärische 

Güter und Wiederladegeräte (A0018 / 5,0%); 

 

LKW, Abschleppwagen, Sattelzugmaschinen, 

Krankenwagen, Kräder, Anhänger und 

Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 

amphibische Fahrzeuge, Landfahrzeuge (A0006 / 

4,6%); 

 
4(5) Korea, 

Republik 

270.862.393 Teile für Kampfflugzeuge, Trainingsflugzeuge, 

Hubschrauber, Luftfahrzeuge und Bordausrüstung 

(A0010 / 40,2%); 

 

Flugkörper und Teile dafür (A0004 / 22,9%); 

 

U-Boot-Simulator und Teile dafür (A0014 / 

11,2%); 

 

Kommunikationsausrüstung, 

Navigationsausrüstung, Stabilisierungssysteme, 
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Nr.
 31

 Land Wert in 2010 

in Euro 

Güterbeschreibung 

Datenverarbeitungsausrüstung, Prüfausrüstung 

und 

Teile für elektronische Ausrüstung, 

Kommunikationsausrüstung, 

Navigationsausrüstung, Lenkausrüstung, 

elektronische Kampfführung, Baugruppen, 

Bauelemente (A0011 / 5,2%); 

 

Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und 

Landfahrzeuge (A0006 / 5,0%) 

 
5(2) Vereinigte 

Arabische 

Emirate 

262.513.354 Gefechtsübungszentrum, Zieldarstellungsgeräte, 

Übungstorpedos, Bergeausrüstung für Torpedos 

und 

Teile für Flugsimulatoren, Zieldarstellungsgeräte 

(A0014 / 36,8%); 

 

Tiefladesattelauflieger für Artillerie-

Raketensysteme, LKW, Geländewagen mit 

Sonderschutz und 

Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, LKW, 

Minenräumgeräte, Landfahrzeuge (A0006 / 

30,7%); 

 

Kommunikationsausrüstung, Prüfausrüstung und 

Teile für Kommunikationsausrüstung, 

Radarsysteme, elektronische Kampfführung 

(A0011 / 17,9%) 

 
6(-) Türkei 198.967.974 Panzer, Brückenlegepanzer, LKW, 

Feuerwehrwagen und 

Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 

Landfahrzeuge (A0006 / 78,8%); 

 

Abfeuereinrichtungen und  

Teile für Flugkörper, Flugkörperabwehrsysteme, 

Abfeuereinrichtungen (A0004 / 6,0%) 

 
7(8) Frankreich 197.653.578 Trainingsflugzeuge, Bordausrüstung, 

Bodengeräte, Pilotenhelme und 

Teile für Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber, 

Luftfahrzeuge, unbemannte Luftfahrzeuge, 

Triebwerke, Bordausrüstung, Bodenausrüstung, 

Pilotenhelme (A0010 / 35,1%); 

 

Elektronische Ausrüstung, 

Kommunikationsausrüstung, Lenkausrüstung, 

Datenverarbeitungsausrüstung, Messausrüstung, 

Prüfausrüstung, Baugruppen und 
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Nr.
 31

 Land Wert in 2010 

in Euro 

Güterbeschreibung 

Teile für elektronische Ausrüstung, 

Kommunikationsausrüstung, Ortungsausrüstung, 

Navigationsausrüstung, 

Datenverarbeitungsausrüstung, Messausrüstung, 

Prüfausrüstung, Baugruppen, Stromversorgungen 

(A0011 / 15,8%); 

 

Abfeuereinrichtungen, Militärische Sprengstoffe, 

Nebelhandgranaten, Leuchtpatronen und  

Teile für Torpedos, Raketen, Flugkörper, 

Panzerabwehrsysteme, Seeminenräumgeräte, 

Leuchtpatronen, Simulationsmunition (A0004 / 

14,6%); 

 

LKW, Geländewagen, Kipper, Raupenfahrzeug, 

Anhänger und  

Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 

amphibische Fahrzeuge, Landfahrzeuge (A0006 / 

8,8%); 

 

Schmiedestücke, Gussstücke und unfertige 

Erzeugnisse (A0016 / 7,6%); 

 
8(10) Italien 183.755.503 Elektronische Ausrüstung, 

Kommunikationsausrüstung, 

Navigationsausrüstung, Messausrüstung, 

Prüfausrüstung, Baugruppen und 

Teile für elektronische Ausrüstung, 

Kommunikationsausrüstung, Ortungsausrüstung, 

Navigationsausrüstung, Lenkausrüstung, 

elektronische Kampfführung, Stromversorgungen 

(A0011 / 28,6%); 

 

Unterwasserortungsgeräte, 

Schiffskörperdurchführungen und  

Teile für Kampfschiffe, Unterwasserortungsgeräte 

(A0009 / 13,8%); 

 

LKW, Raupenfahrzeuge, Anhänger und  

Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 

Landfahrzeuge (A0006 / 11,1%); 

 

Bordausrüstung und 

Teile für Kampfflugzeuge, Luftfahrzeuge, 

unbemannte Luftfahrzeuge, Triebwerke, 

Bordausrüstung, Bodengeräte (A0010 / 10,8%); 

 

Munition für Kanonen, Panzerabwehrwaffen, 

Granatpistolen, Granatmaschinenwaffen, 
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Nr.
 31

 Land Wert in 2010 

in Euro 

Güterbeschreibung 

Täuschkörper und  

Teile für Geschützmunition, Haubitzenmunition, 

Kanonenmunition, Mörsermunition, 

Gewehrmunition (A0003 / 9,5%); 

 

Technologie für militärische Ausrüstung (A0022 / 

7,5%) 

 
9(9) Niederlande 155.398.287 Panzerhaubitzen, Mehrfachraketenwerfer, 

Spürpanzer, LKW, Geländewagen, 

Sattelzugmaschinen, Tankwagen, Krankenwagen, 

Feuerwehrwagen, Kipper, Kräder, Sattelauflieger, 

Anhänger und 

Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 

Landfahrzeuge (A0006 / 70,1%); 

 

Flugkörper, Abfeuereinrichtungen, 

Unterwasserdrohnen, Handgranaten, 

Sprengladungen, Simulatoren und Teile für 

Flugkörper, Sprengladungen, 

Sprengvorrichtungen, Seeminen, Simulatoren 

(A0004 / 7,1%); 

 

Panzerhaubitzen, Granatabschussgeräte, 

Nebelwerfer  

und Teile für Geschütze, Haubitzen, 

Granatmaschinenwaffen, Granatpistolen (A0002 / 

6,9%) 

 
10(6) Saudi-Arabien 152.492.937 Elektronische Ausrüstung, 

Kommunikationsausrüstung, 

Navigationsausrüstung und 

Teile für die elektronische Ausrüstung, 

Kommunikationsausrüstung, elektronische 

Kampfführung, Baugruppen (A0011 / 29,8%); 

 

Flugkörper, Simulatoren, Leuchtmunition, 

Darstellungsmunition und 

Teile für Seeminenräumungssysteme, Flugkörper 

(A0004 / 17,1%); 

 

Teile für Schnellboote und Patrouillenboote 

(A0009 / 15,7%); 

 

Luftaufklärungssystem und  

Teile für Kampfflugzeuge, Tankflugzeuge, 

Triebwerke, Bordausrüstung (A0010 / 9,9%); 

 

Munition für Gewehre, Maschinenpistolen, 
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Nr.
 31

 Land Wert in 2010 

in Euro 

Güterbeschreibung 

Jagdwaffen, Sportwaffen, Nebelgranaten, 

Reizstoffwurfkörper und 

Teile für Haubitzenmunition, Kanonenmunition, 

Mörsermunition, Gewehrmunition, 

Revolvermunition, Pistolenmunition (A0003 / 

5,9%); 

 

LKW und  

Teile für gepanzerte Fahrzeuge, LKW (A0006 / 

5,8%) 

 
11(-) Indien 96.856.031 Zielentfernungsmesssysteme, 

Feuerleiteinrichtungen, Prüf- und 

Justierausrüstung und 

Teile für Feuerleiteinrichtungen, Bordwaffen-

Steuersysteme, Ortungserkennungs-Identifizier-

Vorrichtung (A0005 / 22,7%); 

 

Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und 

Landfahrzeuge (A0006 / 20,9%); 

 

Unterwasserortungsgeräte, 

Schiffskörperdurchführungen und 

Teile für U-Boote, Zerstörer, Landungsschiffe, 

Radarsysteme, Patrouillenboote, Schiffe, 

Unterwasserortungsgeräte (A0009 / 14,8%); 

 

Magnetische Eigenschutzanlage, 

Kommunikationsausrüstung, 

Navigationsausrüstung, Lenkausrüstung, 

Prüfausrüstung, Kathodenstrahlröhre und 

Teile für elektronische Ausrüstung, 

Kommunikationsausrüstung, Ortungsausrüstung, 

Navigationsausrüstung, Lenkausrüstung, 

Regelausrüstung (A0011 / 11,0%); 

 

Herstellungsausrüstung und Wartungsausrüstung 

für Triebwerksteile, Munitionsteile, Panzerteile, 

Handfeuerwaffenteile, Flugzeugteile (A0018 / 

10,8%) 

 
12(-) Pakistan 96.677.141 Flugkörper und  

Teile für Minenräumsysteme, Flugkörper, 

Torpedos (A0004 / 49,3%); 

 

Kommunikationsausrüstung und 

Teile für Kommunikationsausrüstung, 

Radaranlagen (A0011 / 30,7%); 
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Nr.
 31

 Land Wert in 2010 

in Euro 

Güterbeschreibung 

Luftaufklärungssystem (A0010 / 9,7%) 

 
13(12) Schweiz 92.668.660 Gepanzerte Fahrzeuge, Geländewagen und 

Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 

Landfahrzeuge (A0006 / 30,2%); 

 

Munition für Kanonen, Mörser, Gewehre, 

Maschinengewehre, Granatpistolen, 

Granatmaschinenwaffen, Revolver, Pistolen, 

Jagdwaffen, Sportwaffen, Täuschkörper, 

Scheinziele und 

Teile für Haubitzenmunition, Kanonenmunition, 

Mörsermunition, Gewehrmunition, 

Maschinengewehrmunition, 

Granatpistolenmunition, 

Granatmaschinenwaffenmunition, 

Revolvermunition, Pistolenmunition, 

Jagdwaffenmunition, Sportwaffenmunition, 

Täuschkörper, Scheinziele, 

Zünderstellvorrichtungen (A0003 / 28,9%); 

 

Elektronische Ausrüstung, 

Kommunikationsausrüstung, 

Navigationsausrüstung, 

Datenverarbeitungsausrüstung, Prüfausrüstung 

und Teile für elektronische Ausrüstung, 

Kommunikationsausrüstung, Ortungsausrüstung, 

Navigationsausrüstung, Elektronische 

Kampfführung, Datenverarbeitungsausrüstung, 

Stromversorgungen (A0011 / 9,1%); 

 

Flugsimulatoren und 

Teile für Flugsimulatoren, Zieldarstellungsgeräte, 

Ausbildungsgeräte, Munition für 

Waffenübungsgeräte (A0014 / 7,8%); 

 

Rohrwaffenrichtgeräte, 

Zielentfernungsmesssysteme, Prüfausrüstung, 

Justierausrüstung und 

Teile für Feuerleiteinrichtungen, Waffenzielgeräte, 

Rohrwaffenrichtgeräte, Bordwaffen-

Steuersysteme, Zielentfernungsmesssysteme, 

Zielüberwachungssysteme, 

Erkennungseinrichtungen, Prüfausrüstung, 

Justierausrüstung (A0005 / 5,1%) 

 
14(20) Spanien 84.310.026 Flugkörper, Minenräumgeräte, 

Flugkörperabwehrsysteme, Signalraketen und 

Teile für Torpedos, Flugkörper, Minenräumgeräte 
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Nr.
 31

 Land Wert in 2010 

in Euro 

Güterbeschreibung 

(A0004 / 36,9%); 

 

Elektronische Ausrüstung, 

Kommunikationsausrüstung, 

Navigationsausrüstung, Lenkausrüstung, 

Datenverarbeitungsausrüstung, Messausrüstung, 

Prüfausrüstung, Baugruppen, Stromversorgungen 

und 

Teile für elektronische Ausrüstung, 

Kommunikationsausrüstung, Messausrüstung, 

Prüfausrüstung, Stromversorgungen (A0011 / 

24,0%); 

 

LKW, Geländewagen, Krankenwagen und 

Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 

Landfahrzeuge (A0006 / 10,1%); 

 

Gewehre mit KWL-Nummer, Maschinenpistolen, 

Maschinengewehre, Waffenzielgeräte  

und Teile für Gewehre mit KWL-Nummer, 

Maschinenpistolen, Maschinengewehre (A0001 / 

6,2%); 

 

Schiffskörperdurchführungen und 

Teile für Kampfschiffe (A0009 / 5,4%) 

 
15(16) Norwegen 81.511.830 Gepanzerte Fahrzeuge, Spürpanzer, Anhänger 

Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 

Landfahrzeuge (A0006 / 46,9%); 

 

Gewehre mit KWL-Nummer, Maschinengewehre, 

Gewehre ohne KWL-Nummer, 

Scharfschützengewehre, Revolver, Pistolen, 

Jagdgewehre, Sportgewehre, Selbstladebüchsen, 

Flinten, Sportrevolver, Sportpistolen, 

Schalldämpfer, Waffenzielgeräte 

und Teile für Gewehr mit KWL-Nummer, 

Maschinenpistolen, Maschinengewehre, 

Scharfschützengewehre, Revolver, Pistolen, 

Jagdgewehre, Sportgewehre, Selbstladebüchsen, 

Flinten, Sportrevolver, Sportpistolen, Rohrwaffen-

Lafetten, Waffenzielgeräte (A0001 / 14,4%); 

 

Munition für Kanonen, Mörser, Gewehre, 

Maschinenpistolen, Granatpistolen, 

Granatmaschinenwaffen, Jagdwaffen, 

Sportwaffen, Revolver, Pistolen, Scheinziele und 

Teile für Haubitzenmunition, Kanonenmunition, 

Panzerabwehrwaffenmunition, Gewehrmunition, 
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Nr.
 31

 Land Wert in 2010 

in Euro 

Güterbeschreibung 

Maschinengewehrmunition, 

Granatpistolenmunition, 

Granatmaschinenwaffenmunition, Jagdmunition, 

Sportmunition, Revolvermunition, 

Pistolenmunition, Scheinziele (A0003 / 12,2%); 

 

Kommunikationsausrüstung und 

Teile für Kommunikationsausrüstung, 

Ortungsausrüstung, Navigationsausrüstung 

(A0011 / 9,4%) 

 
16(14) Österreich 79.192.651 Panzer (demilitarisiert), LKW, Anhänger und 

Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 

Landfahrzeuge (A0006 / 86,9%) 

 
17(-) Irak 54.288.193 Pilotenhelme und 

Teile für Hubschrauber, Bordausrüstung (A0010 / 

85,4%) 

 
18(7) Singapur 54.027.445 Rückstoßfreie Waffen (A0002 / 37,3%); 

 

Bergepanzer, Brückenlegepanzer, LKW und  

Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 

amphibische Fahrzeuge, Brückenlegesysteme, 

Geländefahrzeuge, Landfahrzeuge (A0006 / 

34,0%); 

 

U-Boot-Simulator, Zieldarstellungsgeräte und  

Teile für Zentrifugen, Zieldarstellungsgeräte, 

Waffen-Übungsgeräte (A0014 / 12,6%) 

 
19(-) Lettland 53.148.959 Patrouillenboote und Teile dafür (A0009 / 92,7%) 

 
20(-) Schweden 50.739.157 Bergepanzer, Raupenfahrzeug und 

Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 

Landfahrzeuge (A0006 / 32,9%); 

 

Schmiedestücke, Gussstücke und unfertige 

Erzeugnisse (A0016 / 23,9%); 

 

Munition für Panzerabwehrwaffen, 

Granatpistolen, Granatmaschinenwaffen, 

Zünderstellvorrichtungen und 

Teile für Haubitzenmunition, 

Panzerabwehrwaffenmunition, 

Granatpistolenmunition, 

Granatmaschinenwaffenmunition, 

Gewehrmunition, Maschinengewehrmunition, 

Wurfkörper (A0003 / 17,1%); 
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Nr.
 31

 Land Wert in 2010 

in Euro 

Güterbeschreibung 

 

Sprengladungen, Leuchtpatronen, Täuschkörper, 

Signalraketen, Nebelwurfkörper, Handgranaten, 

Pyrotechnische Munition und 

Teile für Torpedos, Flugkörper, 

Abfeuereinrichtungen, Leuchtpatronen (A0004 / 

7,0%) 

 
 

Die zum Teil starken Schwankungen in der Platzierung eines Landes beruhen auf dem von Jahr zu Jahr 

sehr unterschiedlichen Aufkommen genehmigter Anträge.  

 

 e) Verteilung der Einzelgenehmigungen auf Ausfuhrlisten (AL)-
Positionen 

 

Die insgesamt im Jahre 2010 erteilten Einzelgenehmigungen verteilen sich auf die 22 AL-Positionen wie 

folgt: 

 

Position Ware Anzahl Wert in ú 

    

A 0001 Handfeuerwaffen 5.002 237.344.594 

    

A 0002 großkalibrige Waffen 323 91.493.412 

    

A 0003 Munition 1.084 306.477.097 

    

A 0004 Bomben, Torpedos, Flugkörper 384 310.452.275 

    

A 0005 Feuerleitanlagen 551 122.251.891 

    

A 0006 militärische Ketten- und Radfahrzeuge 3.415 998.517.592 

    

A 0007 ABC - Schutzausrüstung, Reizstoffe 184 15.512.403 

    

A 0008 Explosivstoffe und Brennstoffe 289 27.752.681 

    

A 0009 Kriegsschiffe 504 1.025.969.040 

    

A 0010 militärische Luftfahrzeuge/-technik 915 396.760.668 

    

A 0011 militärische Elektronik 1.126 453.629.138 

    

A 0013 ballistische Schutzausrüstung 77 17.206.544 

    

A 0014 Ausbildungs-/Simulationsausrüstung 141 173.096.274 

    

A 0015 Infrarot-/Wärmebildausrüstung 222 72.031.697 
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A 0016 Halbzeug zur Herstellung von 

bestimmten Rüstungsgütern 

466 102.616.265 

    

A 0017 verschiedene Ausrüstungen 380 87.995.773 

    

A 0018 Herstellungsausrüstung zur Produktion 

von Rüstungsgütern 

657 69.535.808 

    

A 0019 Strahlen – Waffensystem - - 

    

A 0021 militärische Software 309 26.684.876 

    

A 0022 Technologie 715 218.808.009 

    

Gesamt  16.744 4.754.136.037 

 

Die obige Tabelle basiert auf den 16.145 Einzelgenehmigungen des Jahres 2010
32

  
 

 

Die Tabelle zeigt, dass der wertmäßig größte Anteil zur Ausfuhr von Rüstungsgütern im Jahre 

2010 unter die Rubrik „Kriegsschiffe“ in Höhe von 1.02 Mrd. € entfiel. Wertmäßig an zweiter 

Stelle folgen „militärische Ketten- und Radfahrzeuge“ (998,5 Mio. €) sowie „militärische 

Elektronik“ (453,6 Mio. €) auf Platz 3.  

Die Position der Handfeuerwaffen in der Ausfuhrliste (A 0001) umfasst nicht nur die sog. 

Kleinwaffen (small arms), sondern auch die mit Blick auf die Genehmigungswerte viel 

bedeutenderen sog. zivilen Waffen wie Jagd-, Sport- und Selbstverteidigungswaffen; vgl. hierzu 

eingehender unter III. 1.) h). 
 

 

  

                                                 
32

 Die Addition der Anzahl der Einzelgenehmigungen nach Positionen A 0001 bis A 0022 ergibt eine höhere Zahl als 

die Gesamtzahl der erteilten Einzelgenehmigungen, da sich einige Anträge auf mehrere Positionen verteilen und 

daher in dieser Tabelle bei den Einzelpositionen doppelt bzw. mehrfach berücksichtigt werden. 
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Der Anteil der wichtigsten Kategorien wird durch die folgende Grafik verdeutlicht: 

 

Anteil der wichtigsten Ausfuhrlisten-Positionen an Einzelgenehmigungen (nach 

Wert) im Jahre 2010:

Rest

Handfeuerwaffen

Kriegsschiffe

Fahrzeuge

Torpedos etc.
Elektronik

Munition

Feuerleitanlagen

 

 f) Ausfuhrgenehmigungen in den Jahren 1996 bis 2010 

 

Nachfolgend werden die Werte (in Mio. €) der in den Jahren 1996–2010 erteilten Genehmigungen für 

endgültige Ausfuhren im Vergleich gegenübergestellt. Zur besseren Übersicht werden die Werte nicht 

nach Bestimmungsländern aufgeschlüsselt, sondern gebündelt nach den Ländergruppen der privilegierten 

Bestimmungsländer (EU-, NATO- oder NATO-gleichgestellte Länder) und Drittländer dargestellt. Eine 

Übersicht nach Ländern enthält Anlage 7.  

 

Jahr EU-Länder 

(in Mio. ú) 

NATO- oder 

NATO-

gleichgestellte 

Länder 

(ohne EU-Länder) 

(in Mio. ú) 

Drittländer 

(in Mio. ú) 

Einzel- 

genehmig. 

gesamt 

(in Mio. ú) 

Sammelausfuhr-

genehmig. 

Gesamt 

(in Mio. ú) 

1996 615,2 720,2 850 2.185,4   2.271 

1997 731,8 732,7 596,1 2.060,6 9.189,7 

1998 632,3 1.208 1.033 2.873,7   5.577,8 

1999 701,8 1.542,8 781,6 3.026,1      334,7 

2000 1.283,8 963,5 599,7 2.846   1.909,1 

2001 1.329,7 1.010,6 1.345,8 3.686,1   3.845,3 

2002 1.363,5 1.149,5 744,6 3.257,6 2.550,6 

2003 1.892,0 1.359,2 1.613,0 4.864,2 1.328,0 

2004 1.915,8 810,7 1.080,2 3.806,7 2.437,1 

2005 1.440,3 1.120,0 1.655,5 4.215,8 2.032,8 

2006 1.863,3 1.174,4 1.151,3 4.189 3.496,2 
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2007 1.297 1.141 1.230 3.668 5.053 

2008 1.839 809 3.141 5.788 2.546 

2009 1.445 1.106 2.492 5.043 1.996 

2010 2.315 1.056 1.383 4.754 737 

 

Die beiden folgenden Grafiken veranschaulichen das wertmäßige Verhältnis der unterschiedlichen 

Ländergruppen zueinander für die Jahre 2009 und 2010. Dabei können gemäß den Politischen 

Grundsätzen die EU-, NATO- und NATO-gleichgestellten Länder praktisch als Block betrachtet werden, 

da sie mit Blick auf Rüstungsgüterexporte weitgehend gleich behandelt werden.  

 

Verteilung des Werts der Einzelgenehmigungen auf Ländergruppe 2009 

(5.043 Mio.ú =100%)

29%

22%

41%

8% EU-Länder

NATO-/NATO-gleichgestellte

Drittländer (ohne

Entwicklungsländer)

Entwicklungsländer
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Verteilung des Wertes der Einzelgenehmigungen auf Ländergruppen 2010 

(4.754 Mio.ú =100%)

49%

22%

21%

8% EU-Länder

NATO-/NATO-gleichgestellte

Drittländer (ohne

Entwicklungsländer)

Entwicklungsländer

 
 

 

 g) Anteil der Genehmigungswerte für Kriegswaffen 2010 

 

Die unter f) dargestellten Genehmigungswerte bezogen sich auf Güter des Teils I Abschnitt A der 

Ausfuhrliste, also auf alle Rüstungsgüter einschließlich der Kriegswaffen. In diesem Abschnitt werden 

demgegenüber die Anteile von Kriegswaffen an den Gesamtwerten der Einzelgenehmigungen für alle 

Rüstungsgüter für 2010 aufgeschlüsselt. Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Kriegswaffen 

belaufen sich auf einen Gesamtwert von insgesamt 1,5 Mrd. €, also ca. 32  % des Gesamtwertes der 

Einzelgenehmigungen (Werte 2009: 1,08 Mrd. € bzw. 21,5 %). In der folgenden Tabelle sind sämtliche 

Genehmigungen für die Ausfuhr von Kriegswaffen für das Jahr 2010 in Drittländer nach Ländern 

aufgeschlüsselt (Gesamtwert: 198 Mio. €; Wert 2009: 783 Mio. €): 

 

 

  

Land Einzelbescheide 

oder -meldungen 

für Kriegeswaffen  

Wert in € 

Andorra 1 2.188 

Bahrain 3 155.130 

Bermuda 1 19.700 

Bhutan 4 60.700 

Brasilien 1 20.420 

Brunei 7 894.220 

Chile 5 10.392.922 

Hongkong 2 31.450 

Indien 15 7.124.189 

Indonesien 2 373.838 

Israel 7 697.796 

Jordanien 3 8.844 
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Katar 5 272.715 

Korea, Republik 9 66.177.384 

Kosovo 10 913.990 

Kuwait 4 111.895 

Libanon 7 51.271 

Malaysia 3 710.366 

Mexiko 1 86.741 

Montenegro 10 1.359.101 

Oman 3 45.320 

Pakistan 11 43.330.861 

Peru 5 8.792 

Philippinen 15 509.160 

Saudi Arabien 15 30.072.444 

Singapur 5 28.838.212 

Südafrika 5 4.374.240 

Thailand 1 27.000 

Trinidad und Tobago 1 11.000 

Vereinigte Arabische Emirate 3 1.647.067 

   

Gesamt 164 198.328.956 

 

Die hier behandelten Genehmigungswerte für Kriegswaffen können in keine direkte Beziehung zu den 

unten in Abschnitt III. 2. genannten Ausfuhrwerten von Kriegswaffen gesetzt werden. Da die 

Genehmigungen in der Regel eine Laufzeit von einem Jahr haben, werden sie oftmals nicht mehr in dem 

Kalenderjahr ausgenutzt, in welchem sie erteilt werden, sondern erst im Folgejahr. Es kommt auch vor, 

dass es, obwohl eine Genehmigung erteilt wurde, nicht zur Ausfuhr kommt, zum Beispiel weil das 

entsprechende Beschaffungsvorhaben im Empfangsland verschoben wurde. 

 

 h) Kleinwaffengenehmigungen 1996 bis 2010 

 

Im Hinblick auf die besondere Problematik der destabilisierender Anhäufungen von Kleinen und Leichten 

Waffen (kurz oft auch Kleinwaffen genannt) in Krisengebieten
33

 berichtet die Bundesregierung auch für 

2010 zusätzlich über erteilte Einzelgenehmigungen zur Ausfuhr von derartigen Waffen. 

 

Kleinwaffen bilden zwar nach deutschem Recht keine eigenständige Kategorie innerhalb der 

Rüstungsgüter und der Kriegswaffen, sind aber in diesen enthalten. Sie stellen somit eine Teilmenge der 

von AL-Nummer 0001 erfassten Handfeuerwaffen dar (vgl. oben III. 1. e). Die in den nachfolgenden 

Tabellen A bis C dargestellten Werte sind daher bereits in den unter III. 1. a) bis g) dargestellten 

Statistiken und in den Werten der Anlage 7 enthalten. 

 

Dem Begriff der Kleinwaffen wird international in diversen Foren eine unterschiedliche Bedeutung 

gegeben. Bei (teils erheblichen) Unterschieden in Einzelheiten bestehen in den Grundzügen weitgehende 

Übereinstimmungen. Ein einheitliches Verständnis für alle Waffenkategorien gibt es bislang jedoch nicht. 

Eine gewisse Vorbildfunktion kommt derzeit dem OSZE-Kleinwaffenbegriff
34

 und der 

                                                 
33

  Vgl. hierzu Abschnitt II.8. 
34

  Vgl. hierzu das OSZE-Kleinwaffendokument, Fn. 21. 
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Kleinwaffendefinition der EU
35

 zu. Beide Definitionen unterscheiden, das international gebräuchliche 

Schlagwort „small arms and light weapons“ aufgreifend, zwischen Kleinwaffen (im Wesentlichen 

militärische Handfeuerwaffen) und Leichtwaffen (insbes. tragbare Raketen- und Artilleriesysteme). Beide 

Definitionen stimmen auch darin überein, dass sie nur besonders für militärische Zwecke bestimmte 

Waffen umfassen, nicht aber zivile Waffen wie insbesondere Jagd- und Sportwaffen sowie zivile (d. h. 

nicht besonders für militärische Anforderungen konstruierte) Selbstverteidigungswaffen (Revolver und 

Pistolen). 

 

Die OSZE definiert Kleinwaffen wie folgt: 

 

„[...] sind Kleinwaffen und leichte Waffen tragbare Waffen, die nach militärischen Anforderungen für 

den Einsatz als tödliches Kriegswerkzeug hergestellt oder umgebaut wurden. 

 

Unter Kleinwaffen sind im weitesten Sinn Waffen zu verstehen, die für die Verwendung durch den 

einzelnen Angehörigen der Streitkräfte oder Sicherheitskräfte gedacht sind. Dazu gehören Revolver 

und Selbstladepistolen, Gewehre und Karabiner, Maschinenpistolen, Sturmgewehre und leichte 

Maschinengewehre. 

Leichte Waffen werden grob als Waffen definiert, die für die Verwendung durch mehrere Angehörige 

der Streitkräfte oder Sicherheitskräfte gedacht sind, die als Mannschaft zusammenarbeiten. Sie 

umfassen schwere Maschinengewehre, leichte, unter dem Lauf angebrachte sowie schwere 

Granatenabschussgeräte, tragbare Flugabwehrkanonen, tragbare Panzerabwehrkanonen, 

rückstoßfreie Waffen, tragbare Abschussgeräte für Panzerabwehrraketen und -raketensysteme, 

tragbare Abschussgeräte für Flugabwehrraketensysteme und Mörser mit einem Kaliber von unter 100 

mm.“ 

 

Die Gemeinsame Aktion der EU vom 12. Juli 2002 betreffend den Beitrag der Europäischen Union zur 

Bekämpfung der destabilisierenden Anhäufung von Kleinwaffen unterscheidet folgende Kategorien 

von Kleinen und Leichten Waffen: 

 

„a) Speziell zu militärischen Zwecken bestimmte Handfeuerwaffen und Zubehör: 

 

- Maschinengewehre (einschließlich schwerer Maschinengewehre) 

- Maschinenpistolen, einschließlich vollautomatischer Pistolen 

- Vollautomatische Gewehre 

- Halbautomatische Gewehre, wenn sie als Modell für die Streitkräfte entwickelt und/oder 

eingeführt werden 

- Schalldämpfer 

 

b) Von einer Person oder Mannschaften tragbare leichte Waffen: 

 

- Kanonen (einschließlich Maschinenkanonen), Haubitzen und Mörser unter 100 mm Kal. 

- Granatabschussgeräte 

- Panzerabwehrwaffen, Leichtgeschütze (Schulterwaffen) 

- Panzerabwehr-Raketensysteme und Abschussgeräte 

- Flugabwehr-Raketensysteme/tragbare Luftverteidigungssysteme (MANPADS)“ 

 

                                                 
35

  Siehe Anhang der Gemeinsamen Aktion vom 12. Juli 2002 betreffend den Beitrag der Europäischen Union zur 

Bekämpfung der destabilisierenden Anhäufung von Kleinwaffen (2002/589/GASP). Näher hierzu: Fünfter 

Jahresbericht über die Durchführung der Gemeinsamen Aktion v. 12.7.2002 (ABl. C 171 v. 22.7.2006, S. 1). 
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Unter Zugrundelegung des Kleinwaffen-Begriffs der EU werden in den nachfolgenden Tabellen die Werte 

der Genehmigungen für Maschinenpistolen, Maschinengewehre, voll- und halbautomatische Waffen, 

Waffen mit glattem Lauf für militärische Zwecke, Waffen für hülsenlose Munition und Teile für diese 

Waffen (Tabelle A)
36

 sowie für Genehmigungen für Munition für Gewehre, Maschinenpistolen und 

Maschinengewehre und Teile für diese Munition (Tabelle C)
37

 in den Jahren 1996-2010 dargestellt.

                                                 
36

  Ohne Jagd- und Sportwaffen. 
37

  Ohne Munition für Jagd- und Sportwaffen. 
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Tabelle A: Einzelgenehmigungen für Kleinwaffen – Werte in Mio. € 

 

Jahr EU-Länder NATO- oder NATO-

gleichgestellte Länder (ohne 

EU-Länder) 

Drittländer Einzel-

genehmigungen 

gesamt 

1996   0,89  2,60   1,87 5,36  

1997 5,60  4,11 6,24 15,95 

1998  2,09 14,68 6,57 23,34 

1999 10,14 6,38  4,74 21,26 

2000   4,97  3,58  0,27 8,82 

2001 24,57 6,62 7,43 38,62 

2002 45,31 12,09 4,20 61,6 

2003 35,56 8,76 8,59 52,9 

2004 12,64 15,46 8,17 36,27 

2005 17,97 5,44 12,57 35,98 

2006 11,45 10,23 15,6 37,28 

2007 9,35 9,38 30,2 48,93 

2008 22,72 28,94 17,18 68,85 

2009 35,97 20,10 14,32 70,40 

2010 19,42 13,81 16,30 49,54 

 

Die folgenden Grafiken zeigen die wertmäßige Verteilung der 2009 und 2010 erteilten Genehmigungen 

für Kleinwaffen auf die drei in der Tabelle aufgeführten Ländergruppen, wobei die Gruppe der Drittländer 

hier in Entwicklungsländer und sonstige Drittländer untergliedert wurde. Die Anteile schwanken von Jahr 

zu Jahr. Auf die Entwicklungsländer entfielen im Jahr 2010 ca. 11 % aller Genehmigungen für 

Kleinwaffen. Die Bundesregierung wird auch in Zukunft Kleinwaffenexporte in Entwicklungsländer 

besonders restriktiv handhaben. 

 

 

 
 

Verteilung des Wertes der Einzelgenehmigungen auf Kleinw affen 

Ländergruppen 2009 

(70,4 Mio.ú =100%)
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Verteilung des Werts der Einzelgenehmigungen für Kleinwaffen auf 

Lªndergruppen 2010 (49,54 Mio. ú = 100%)
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Der Gesamtwert der Einzelgenehmigungen für Kleinwaffen ist deutlich geringer als der Gesamtwert der 

Ausfuhrgenehmigungen für Handfeuerwaffen insgesamt, wie oben unter e) zur AL-Position 0001 

aufgeführt (237,3 Mio. €). Dies liegt daran, dass der dort verwendete Begriff der Handfeuerwaffe auch 

die zivilen Selbstverteidigungswaffen (Revolver, Pistolen) und Jagd- und Sportwaffen umfasst und somit 

weit über den Begriff der Kleinwaffe, wie er international verwendet wird, hinausgeht.  

Nur 7 %  des Genehmigungswertes für Handfeuerwaffen entfallen daher beispielsweise auf 

Genehmigungen für Kleinwaffen in Drittländer (16,3 Mio. €). Der Anteil der Kleinwaffengenehmigungen 

für Drittländer betrug im Vorjahr 14,3 Mio. €. 
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Tabelle B: Einzelgenehmigungen für Kleinwaffen in Drittländer nach Ländern, Genehmigungswert und 

Stückzahl für 2010
38

: 

 

 

Land Genehm. 

gesamt 

AL-Pos. Wert 

in Euro 

Bezeichnung Stück 

Andorra 1 0001A-05 2.188 Maschinenpistolen 2 

Bahrain 4 0001A-02 78.820 Gewehre mit KWL – Nummer 100 

   180 Bestandteile dafür 10 

  0001A-05 54.310 Maschinenpistolen 50 

   2.500 Bestandteile dafür 100 

Bermuda 2 0001A-05 19.700 Maschinenpistolen 20 

   1.160 Bestandteile dafür 40 

Bhutan 5 0001A-02 17.500 Gewehre mit KWL – Nummer 10 

   290 Bestandteile dafür 10 

  0001A-05 31.200 Maschinenpistolen 15 

   248 Bestandteile dafür 5 

Brasilien 2 0001A-05 20.420 Maschinenpistolen 20 

   1.940 Bestandteile dafür 60 

Brunei 8 0001A-02 4.510 Gewehre mit KWL – Nummer 3 

   1.132 Bestandteile dafür 63 

  0001A-05 287.550 Maschinenpistolen 255 

   4.603 Bestandteile dafür 224 

Chile 4 0001A-02 2.922 Gewehre mit KWL – Nummer 3 

   185 Bestandteile dafür 10 

Hongkong 4 0001A-02 87 Bestandteile für Gewehre mit KWL 

– Nummer 

2 

  0001A-05 1.700 Maschinenpistolen 1 

   45.500 Bestandteile dafür 643 

Indien 16 0001A-05 2.460.414 Maschinenpistolen 1.608 

   1.130.283 Bestandteile dafür 11.562 

Indonesien 2 0001A-05 189.005 Maschinenpistolen 104 

   29.625 Bestandteile dafür 817 

Irak 2 0001A-02 11.295 Bestandteile für Gewehre mit KWL 

– Nummer 

80 

  0001A-06 0 Bestandteile für Maschinengewehre diverse 

Israel 3 0001A-02 3.850 Gewehre mit KWL – Nummer [VN-

Mission] 

2 

  0001A-05 5.206 Maschinenpistolen [VN-Mission] 2 

   76 Bestandteile dafür [VN-Mission] 2 

Jordanien 6 0001A-02 8.844 Gewehre mit KWL – Nummer 6 

   1.039 Bestandteile dafür 58 

Kam-

bodscha 

1 0001A-05 650 Bestandteile für Maschinenpistolen 

[VN-Mission] 

13 

Katar 5 0001A-05 139.285 Maschinenpistolen 103 

                                                 
38

  „Kleinwaffen“ umfassen: Gewehre mit KWL-Nummer, Maschinenpistolen, Maschinengewehre, Flinten für 

militärische Zwecke, Waffen für hülsenlose Munition und Teile für diese Waffen. (Nicht eingeschlossen sind 

sonstige Handfeuerwaffen: Gewehre ohne KWL-Nummer, Revolver, Pistolen, Scharfschützengewehre, 

funktionsunfähige Waffen, Jagdgewehre, Sport-Pistolen und –Revolver, Sportgewehre, halbautomatische Jagd- und 

Sportgewehre und sonstige Flinten) 
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Land Genehm. 

gesamt 

AL-Pos. Wert 

in Euro 

Bezeichnung Stück 

   57.136 Bestandteile dafür 593 

Korea,  8 0001A-02 113.620 Gewehre mit KWL – Nummer 69 

Republik   6.132 Bestandteile dafür 276 

  0001A-05 109.980 Maschinenpistolen 108 

   13.112 Bestandteile dafür 831 

Kosovo 17 0001A-02 599.030 Gewehre mit KWL – Nummer 547 

   42.559 Bestandteile dafür 601 

  0001A-05 313.900 Maschinenpistolen 240 

   19.528 Bestandteile dafür 429 

Kuwait 5 0001A-05 79.270 Maschinenpistolen 80 

   31.925 Bestandteile dafür 2.120 

Libanon 7 0001A-02 27.100 Gewehre mit KWL – Nummer 15 

   78.363 Bestandteile dafür 381 

  0001A-05 14.271 Maschinenpistolen [VN-Mission] 12 

   1.282 Bestandteile dafür [VN-Mission] 31 

Malaysia 4 0001A-02 318.240 Gewehre mit KWL - Nummer 180 

   64.710 Bestandteile dafür 1.260 

  0001A-05 116.354 Bestandteile für Maschinenpistolen 3.105 

Mexiko 9 0001A-02 345.614 Bestandteile für Gewehre mit KWL 

– Nummer 

62.574 

  0001A-05 494.239 Bestandteile für Maschinenpistolen 38.284 

  0001A-06 91.401 Bestandteile für Maschinengewehre 347 

Montenegro 11 0001A-02 1.152.411 Gewehre mit KWL – Nummer 678 

   114.240 Bestandteile dafür 4.158 

Oman 3 0001A-05 15.325 Maschinenpistolen 15 

   4.065 Bestandteile dafür 45 

Peru 8 0001A-02 7.682 Gewehre mit KWL – Nummer 5 

   1.568 Bestandteile dafür 28 

 

Philippinen 16 0001A-02 284.240 Gewehre mit KWL – Nummer 180 

   31.860 Bestandteile dafür 860 

  0001A-05 215.920 Maschinenpistolen 220 

   7.680 Bestandteile dafür 240 

Saudi  22 0001A-02 4.324.015 Gewehre mit KWL - Nummer 3.008 

Arabien   448.320 Bestandteile dafür 56.330 

  0001A-05 3.396 Bestandteile für Maschinenpistolen 30.002 

  0001A-06 7.120 Bestandteile für Maschinengewehre 8 

Singapur 3 0001A-05 5.654 Bestandteile für Maschinenpistolen 207 

Südafrika 1 0001A-02 516 Bestandteile für Gewehre mit KWL 

- Nummer 

4 

Thailand 4 0001A-02 1.652 Bestandteile für Gewehre mit KWL 

– Nummer 

106 

  0001A-05 27.000 Maschinenpistolen 20 

   820 Bestandteile für 20 

Trinidad und 2 0001A-02 11.000 Gewehre mit KWL – Nummer 7 

Tobago   1.555 Bestandteile dafür 49 

Vereinigte 3 0001A-02 1.607.613 Gewehre mit KWL – Nummer 625 

Arabische   494.334 Bestandteile dafür 626 

Emirate  0001A-05 39.454 Maschinenpistolen 34 
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Land Genehm. 

gesamt 

AL-Pos. Wert 

in Euro 

Bezeichnung Stück 

      

Gesamt 188  16.303.423   
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Tabelle C: Einzelgenehmigungen für Munition für Kleinwaffen einschließlich Munitionsteile – Werte in 

Mio. € für die Jahre 1996 - 2010: 

 

Jahr EU-Länder NATO- oder NATO-

gleichgestellte Länder 

(ohne EU-Länder) 

Drittländer Einzel-

genehmigungen 

gesamt 

1996 0,30  0,50 0,09   0,89 

1997 4,60  5,00 0,74 10,34 

1998 4,64 10,09 0,63 15,36 

1999 2,83 14,95 0,15 17,93 

2000 2,81  2,84 0,04 5,69 

2001 2,20 12,46 1,80 16,46 

2002 7,08 6,10 1,88 15,06 

2003 1,83 8,53 1,61 11,96 

2004 3,69 11,06 0,57 15,31 

2005 6,13 11,50 0,24 17,87 

2006 13,31 7,76 0,15 21,22 

2007 16,77 13,59 1,4 31,76 

2008 10,10 10,18 18,65 38,94 

2009 41,18 17,53 2,63 61,35 

2010 10,35 17,13 2,00 29,48 

 

Die beiden folgenden Grafiken zeigen die Verteilung der 2009 und 2010 jeweils erteilten 

Ausfuhrgenehmigungen für die Ausfuhr von Munition für Kleinwaffen auf die drei o. g. Ländergruppen, 

wobei die Gruppe der Drittländer in Entwicklungsländer und sonstige Drittländer unterteilt wurde. Die 

Genehmigungen für Kleinwaffenmunition sowohl an Drittländer als auch an Entwicklungsländer ist im 

Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr erheblich zurückgegangen. Die Anteile schwanken von Jahr zu Jahr. 

Von den Einzelgenehmigungen für Munition entfiel ein Anteil von 7 % auf Drittländer, wobei davon der 

Anteil der Entwicklungsländer bei nur 1 % lag. Im Vergleich zu 2009 hat sich vor allem der Anteil der 

EU-Länder an den Ausfuhrgenehmigungen für Munition um ca. 75% verringert. 
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Verteilung der Ausfuhrgenehmigungen für 

Kleinwaffenmunition auf Ländergruppen 2009 

(61,35 Mio. ú = 100%)
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Verteilung der Ausfuhrgenehmigungen für 

Kleinwaffenmunition auf Ländergruppen 2010 

(29,5 Mio.ú = 100%)
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Tabelle D: Einzelgenehmigungen für Munition für Kleinwaffen für Drittländer, geordnet nach Ländern 

im Jahr 2010
39

 

 

Land Genehm. 

gesamt 

AL-Pos. Wert 

in Euro 

Bezeichnung Stück 

Ägypten 1 0003A-01 100 Munition für Gewehre 780 

Andorra 1 0003A-01 1.591 Munition für Gewehre 5.400 

Bahrain 2 0003A-01 0 Munition für Gewehre 4.470 

  0003A-05 22.000 Munition für Maschinenpistolen 40.000 

Bhutan 1 0003A-05 12.000 Munition für Maschinenpistolen 20.000 

Brasilien 1 0003A-01 12.290 Bestandteile für Gewehrmunition 200.000 

Brunei 1 0003A-05 150.000 Munition für Maschinenpistolen 300.000 

                                                 
39

  „Munition für Kleinwaffen“ umfasst solche für Gewehre, Maschinenpistolen, Maschinengewehre sowie 

Munitionsteile für diese Waffen. Nicht eingeschlossen ist Munition für Revolver, Pistolen, Jagd- und Sportwaffen 

sowie Flinten).  
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Indonesien 1 0003A-01 10.473 Munition für Gewehre 15.400 

Irak 1 0003A-01 39.500 Munition für Gewehre 100.000 

Israel 1 0003A-05 2.000 Munition für Maschinenpistolen 

[VN-Mission] 

2.000 

Jordanien 1 0003A-01 92.800 Munition für Gewehre 500.000 

Kasachstan 1 0003A-01 3.000 Munition für Gewehre 2.800 

Katar 1 0003A-05 27.500 Munition für Maschinenpistolen 50.000 

Korea, 

Republik 

2 0003A-05 77.200 Munition für Maschinenpistolen 100.000 

Kosovo 3 0003A-01 14.880 Munition für Gewehre 30.300 

Kuwait 3 0003A-01 97.183 Munition für Gewehre 660.000 

Libanon 4 0003A-01 35.150 Munition für Gewehre [VN-

Mission] 

77.600 

  0003A-05 10.025 Munition für Maschinenpistolen 

[VN-Mission] 

12.000 

Oman 6 0003A-01 41.674 Munition für Gewehre 126.600 

Philippinen 3 0003A-01 145.000 Munition für Gewehre 100.000 

  0003A-05 6.000 Munition für Maschinenpistolen 10.000 

Russische 

Förderation 

6 0003A-01 70.667 Munition für Gewehre 88.900 

Saudi 

Arabien 

4 0003A-01 44.749 Munition für Gewehre 35.900 

   640.000 Bestandteile für Gewehrmunition 20 Mio. 

  0003A-05 322 Munition für Maschinenpistolen 480 

Singapur 3 0003A-01 294 Munition für Gewehre 1.000 

   391.000 Bestandteile für Gewehrmunition 17 Mio. 

  0003A-05 9.409 Bestandteile für 

Maschinengewehrmunition 

37.900 

Sudan 1 0003A-01 15.800 Munition für Gewehre [VN-

Mission] 

40.000 

Südafrika 1 0003A-06 18.320 Munition für Maschinengewehre 4.000 

Ukraine 1 0003A-01 2.551 Munition für Gewehre 14.800 

Uruguay 1 0003A-01 3.000 Bestandteile für Gewehrmunition 1.200 

VAE 1 0003A-01 7.500 Munition für Gewehre 500 

      

Gesamt 52  2.003.978   

 

 Der Gesamtwert für 2010  lag bei 52 Genehmigungen mit einem Wert i.H. von rund 2 Mio. €.  

 Insgesamt ist der Anteil von Kleinwaffen und Munition hierfür am Gesamtwert der 

Einzelausfuhrgenehmigungen äußerst gering: Im Jahre 2010 betrug dieser lediglich 1,7 %. 

  i) Genehmigungen für Vermittlungsgeschäfte 2010 

 
Am 29. Juli 2006 traten die neuen Genehmigungsvorschriften der §§ 40 bis 42 AWV über 

Vermittlungsgeschäfte betreffend Rüstungsgüter in Kraft. Diese Ergänzung der AWV erfolgte zum Teil in 

Umsetzung des Gemeinsamen Standpunktes 2003/468/GASP des Rates vom 23. Juni 2003 betreffend die 

Überwachung von Waffenvermittlungstätigkeiten, geht aber zum Teil auch darüber hinaus. Hiermit 

wurden die bislang bestehenden Kontrollen für Vermittlungsgeschäfte nach § 4a KWKG, der weiterhin 

unverändert gilt, erheblich ausgeweitet. Im Jahr 2010 wurden insgesamt 23 (Vorjahr 25) 
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Vermittlungsgenehmigungen für Empfänger in Drittländen erteilt. Ablehnungen gab es 2010 keine. Im 

Vorjahr gab es 2 Ablehnungen. Eine Übersicht über diese Genehmigungen findet sich im Anlage 8. 

 

 

 2. Ausfuhr von Kriegswaffen 

 a) Kriegswaffenausfuhren im Berichtsjahr 2010 

Im Jahr 2010 wurden nach Feststellungen des Statistischen Bundesamtes Kriegswaffen im Wert von 

insgesamt 2.119 Mio. € (0,2 % aller deutschen Exporte) aus Deutschland ausgeführt (2009: 1.338,8 Mio. 

€ bzw. 0,17 % ). Der Gesamtwert ist damit gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dies ist auf den 

Sondereffekt der Lieferung von Kriegsschiffen an die NATO-Partner Portugal und Griechenland 

zurückzuführen. Wertmäßig erfolgten 77 % der Kriegswaffenausfuhren in EU-, NATO- und NATO-

gleichgestellte Länder, bei denen nach den „Politischen Grundsätzen der Bundesregierung für den Export 

von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern“ Rüstungsexporte grundsätzlich nicht zu beschränken 

sind. Die Kriegswaffenausfuhren sind überwiegend kommerzielle Ausfuhren, zum Teil aber auch 

Bundeswehrabgaben. 

 

An Entwicklungsländer wurden im Jahr 2010 Kriegswaffen im Wert von insgesamt 108,2 Mio. €, das sind 

5,1 % der gesamten Kriegswaffenausfuhren, ausgeführt (2009: 52,2 Mio. € bzw. 3,9 %). Von diesen 

entfielen allein 65 Mio. € auf Lieferungen an Pakistan und 27,6 Mio. € auf Lieferungen an den Irak.  

 (1) Bundeswehrausfuhren 

 

Von den Gesamtausfuhren entfiel ein Warenwert von 43,0 Mio. € (ca. 2 % der Gesamtausfuhren von 

Kriegswaffen) auf Ausfuhren von Material durch das Bundesministerium der Verteidigung. Dies stellt 

einen erheblichen Rückgang gegenüber dem Volumen der Lieferungen von 2009 (131,8 Mio. €) dar. Gut 

die Hälfte davon sind Ausfuhren in Höhe von 23,1 Mio. € an Südkorea (Republik Korea).  

 (2) Kommerzielle Ausfuhren 

 

Der Wert kommerzieller Ausfuhren deutscher Unternehmen belief sich 2010 auf 2.075,9 Mio. € (2009 auf 

1.206,7 Mio. €) Von diesen Ausfuhren entfielen ca. 78 % (1.622,8 Mio. €) auf NATO-/EU- und NATO-

gleichgestellte Länder. 

 

Die kommerziellen Kriegswaffenausfuhren an Drittländer haben sich mit einem Wert von 453 Mio. € 

gegenüber dem Jahr 2009 (179,7 Mio. €) erhöht. Davon gingen allein Lieferungen mit einem Volumen in 

Höhe von 169,5 Mio. € nach Singapur und Lieferungen in Höhe von 65 Mio. € nach Pakistan. 
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Kommerzielle Kriegswaffenausfuhren in Drittländer 1999-2010
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Die folgende Übersicht enthält sämtliche Kriegswaffenausfuhren 2010 (kommerziell und BMVg), 

geordnet nach Empfängerländern und Wert. 
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Land Wert in 

Tausend ú 

Afghanistan 7.963 

Ägypten 13 

Andorra 2 

Australien 191 

Belgien 66.511 

Bhutan 61 

Brasilien  38.548 

Brunei 565 

Chile 24.902 

Dänemark 7.737 

Estland 188 

Finnland 1.804 

Frankreich 29.083 

Griechenland 403.487 

Großbritannien 52.820 

Hongkong 31 

Indien 2453 

Indonesien 189 

Irak 27.572 

Irland 20 

Israel 1.104 

Italien 9.458 

Japan 398 

Kanada 14.416 

Katar 21.345 

Korea, Republik 37.079 

Kosovo 827 

Kroatien 28 

Kuwait 7.413 

Lettland 2.582 

Libanon  58 

Litauen 241 

Luxemburg 88 

 

Land Wert in 

Tausend ú 

Malaysia  709 

Mexiko 87 

Montenegro 1.342 

Neuseeland 7 

Niederlande  32.645 

Norwegen 32.610 

Österreich 14.289 

  

Pakistan 64.952 

Peru 3.900 

Philippinen 259 

Polen 1.371 

Portugal 812.111 

  

Saudi-Arabien 30.300 

Schweden 14.429 

Schweiz 7.655 

Singapur 169.532 

Slowakei 577 

Slowenien 2.603 

Spanien 76.547 

Südafrika 4.272 

Thailand 27 

Tschechien 6.889 

Türkei 12.110 

Ungarn 26 

USA 34.676 

Vereinigte Arabische 

Emirate 

36.285 

Zypern 146 

Gesamt: 2.118,9 

Mio € 
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 b) Kriegswaffenausfuhren in den Jahren 1997 bis 2010 

 

In der nachfolgenden Tabelle werden die jeweiligen Gesamtwerte der jährlichen Ausfuhren von 

Kriegswaffen (einschließlich der Bundeswehrabgaben) und deren Anteil am deutschen Gesamtexport 

innerhalb der letzten sieben Jahre dargestellt: 

 

Jahr Gesamtwert 

in Mio. ú 

Anteil in % am deutschen 

Gesamtexport 

1997 707,4 0,16 

1998 683,9 0,14 

1999 1454,2 0,29 

2000 680,2 0,11 

2001   367,3 0,06 

2002 318,4 0,06 

2003 1.332,8 0,20 

2004 1.129,1 0,15 

2005 1.629,7 0,26 

2006 1.374,2 0,15 

   2007
40

 1.510,1 0,16 

2008  1.427,2 0,14 

2009 1.338,8 0,17 

2010 2.118,9 0,20 

 

 
Grafisch stellt sich diese Entwicklung wie folgt dar: 

 

                                                 
40

  Siehe hierzu Fußnote 42 
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Entwicklung der Kriegswaffenausfuhren insgesamt
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 3. Deutscher Rüstungsexport im internationalen Vergleich 
 

Immer wieder wird der Versuch unternommen, Ranglisten der weltweit größten Rüstungsexporteure zu 

erstellen. Diese werden nach sehr unterschiedlichen Kriterien berechnet, die nicht vergleichbar sind. 

Der amerikanische Congressional Research Service (CRS) hat im September 2011
41

  in einer Studie seine 

Zahlen für 2010 vorgelegt. Danach schlossen die USA 2010 weltweit Waffenlieferverträge im Wert von 

21,3 Mrd. US-Dollar ab. Sie erreichten damit einen Anteil von 52,7 % aller weltweit abgeschlossenen 

Waffenlieferverträge (40,4 Mrd. US-Dollar). Es folgten Russland mit 7,8 Mrd. US-Dollar (19,3 %), Israel 

mit 2,0 Mrd. US-Dollar (5,0 %), Italien (1,8 Mrd. US-Dollar / 4,5 %), Großbritannien (1,4 Mrd. US-

Dollar / 3,5 %), Frankreich (1,3 Mrd. US-Dollar / 3,2 %) und China (0,9 Mrd. US-Dollar / 2,2 %). 

Deutschland (100 Mio. US-Dollar / 0,25 %) rangiert nach dieser CRS-Liste nicht unter den ersten zehn 

Exportnationen nach Wert der weltweit abgeschlossenen Waffenlieferverträge. 

Bei den tatsächlichen Waffenausfuhren lag Deutschland 2010 laut CRS mit Ausfuhren im Gesamtwert 

von 2,6 Mrd. US-Dollar auf Position 3 (nach den USA mit 12,2 Mrd. US-Dollar und Russland mit 5,2 

Mrd. US-Dollar; weltweites Gesamtvolumen: 35,0 Mrd. US-Dollar). 

An Drittländer
42

 gingen laut der Studie im Jahr 2010 ca. 62,6 % aller weltweiten Waffenausfuhren. Bei 

Ausfuhren an Drittländer nahmen die USA mit 8,6 Mrd. US-Dollar vor Russland mit 4,8 Mrd. US-Dollar 

die erste Position ein. Es folgten China mit 2,2 Mrd. US-Dollar vor Schweden und Großbritannien mit 

jeweils 1,1 Mrd. US-Dollar sowie Frankreich 800 Mio. US-Dollar. Deutschland liegt in dieser Liste mit 

500 Mio US-Dollar auf Platz 9.  

Bei den 2010 mit Drittländern geschlossenen Rüstungsverträgen lag Deutschland nicht unter den ersten 

zehn Ländern. Laut CRS führten die Rangliste die USA, Russland, Italien, Frankreich, Großbritannien, 

China, Schweden, Israel und die Niederlande an. Im Trend der Jahre 2003-2010 dominierten dieser 

Analyse zufolge bei den mit Drittländern geschlossenen Rüstungsverträgen die USA mit großem Abstand 

vor Russland, Großbritannien, Frankreich und China. Deutschland liegt hier auf dem sechsten Platz, vor 

Italien und Israel.  

                                                 
41

  CRS Report for Congress, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2003-2010 vom 22.09.2011, 

Verfasser: Richard F. Grimmett. 
42

  Nach der Terminologie des CRS-Berichts entspricht die Gruppe der „developing nations“ den Drittländern im 

Sinne des Rüstungsexportberichts, aber ohne Russland und europäische Länder. 
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Eine Studie des International Institute for Strategic Studies (IISS) mit Werten für 2010 liegt noch nicht 

vor. In seiner letzten Publikation vom März 2011 
43

 übernahm das IISS unverändert die Zahlen für 2009 

des CRS-Berichts vom September 2010. 

 

Das Stockholmer SIPRI-Institut sah in seinem im Juni 2011 veröffentlichten Jahrbuch für das Jahr 2010
44

 

Deutschland, wie auch schon für 2009, auf dem dritten Platz der weltweit führenden Rüstungsexporteure 

(nach den USA und Russland, aber vor Frankreich und Großbritannien). Unter den Waffenexporteuren 

nahmen laut SIPRI die USA 2010 einen Weltmarktanteil von ca. 30% ein, gefolgt von Russland (ca. 

23%), Deutschland (ca. 11%), Frankreich (ca. 7 %) und Großbritannien (ca. 4 %). Die deutschen 

Ausfuhren seien im Zeitraum 2006-2010 vor allem durch Lieferungen an die NATO-Partner Griechenland 

und in die Türkei sowie Südafrika angestiegen.  

Allerdings lassen die besonderen analytischen Methoden von SIPRI, die in dem zitierten Jahrbuch 

detailliert erläutert werden, einen Vergleich mit den Ergebnissen anderer Institute kaum zu.
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Alle diese Vergleiche leiden darunter, dass es keine weltweit gültigen Standards zur Erfassung und 

Veröffentlichung von Rüstungsexporten gibt. Einzige Ausnahme ist das VN-Waffenregister (vgl. dazu 

Abschnitt II. 7.), dem eine weltweit einheitliche Systematik zugrunde liegt. Gemeldet werden hier aber 

nur Stückzahlen bestimmter kompletter Waffensysteme und Großgerät (wie Panzer, U-Boote und 

Kampfhubschrauber), was die Erstellung einer verlässlichen Rangliste nicht zulässt. Ein weiterer 

gravierender Schwachpunkt der bisherigen Ranglisten ist der Umstand, dass sie keine Aussage über die 

Exportdestinationen enthalten und somit für eine Bewertung der Genehmigungspolitik der Exportstaaten 

keine brauchbaren Anhaltspunkte liefern. Auch die Jahresberichte der EU zu Waffenausfuhren weisen auf 

diese Schwierigkeiten hin. Mangels weltweit vergleichbaren Datenmaterials sind die Veröffentlichungen 

von Nichtregierungsorganisationen und Fachinstituten daher letztlich von begrenztem Aussagewert.  

Der 13. Jahresbericht zum Gemeinsamen Standpunkt der EU (Berichtsjahr 2010), der - im Gegensatz zum 

obigen Befund - bezogen auf den Kreis der EU-Mitgliedsstaaten aufgrund gleicher Maßstäbe und 

Erhebungsmethoden eine recht gute Vergleichsgrundlage bietet, lag zu Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Laut dem am 13. Januar 2011 veröffentlichten 12. Jahresbericht zum Gemeinsamen Standpunkt der EU 

(Berichtsjahr 2009) erteilten im Jahr 2009 die wichtigsten Ausfuhrländer in der EU Genehmigungen für 

die Ausfuhr von Rüstungsgütern auf der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU in folgendem 

Gesamtwert: Frankreich 12,678 Mio. €, Italien 6,693 Mio. €, Deutschland 5,043 Mio. €, Großbritannien 

3,462 Mio. €, Spanien 3,193 Mio. €, die EU-Mitgliedstaaten insgesamt für 40.302 Mio. €.  
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  IISS, The Military Balance 2011, S. 478. 
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  SIPRI Yearbook 2011 – Armaments, Disarmament and International Security, 6. International arms transfers 
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  SIPRI legt seinen Berechnungen einen sog. „trend indicator value“ zugrunde. Dabei wird versucht, den 

tatsächlichen Wert eines Waffensystems zu schätzen, unabhängig von dem in einem konkreten Geschäft tatsächlich 

vereinbarten Kaufpreis. Zur Ermittlung dieses (fiktiven, aber die Bedeutung der Transaktion widerspiegelnden) 

Preises arbeitet SIPRI mit unterschiedlichen Schätzungen, Faustregeln und Vergleichsmaßstäben. 


